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Vergangene Woche verabschiedete Herr Bürgermeister 
Patrick Peukert im Beisein der Kolleginnen und Kollegen 
den langjährigen Bauhofl eiter der Gemeinde Jagstzell, 
Herrn Alois May, in den Ruhestand.
Herr May war über 39 Jahre lang im Bauhof der Gemeinde 
Jagstzell beschäftigt. Am 01.06.1983 trat er seinen Dienst 
als Bauhofmitarbeiter an und zum 01.10.2013 wurde Herr 
May zum Leiter des Bauhofs ernannt.
In seiner Rede betonte Bürgermeister Patrick Peukert, habe 
Herr May während dieser Jahre bei unzähligen Projekten 
und bei vielen Baumaßnahmen der Gemeinde federfüh-
rend mitgewirkt und so viele Spuren hinterlassen.
Auch der Bauhof mit seinem Team konnte sich unter seiner 
Führung zu einem schlagkräftigen und gut funktionieren-
den Betrieb entwickeln. Die Zusammenarbeit zwischen Ge-
meindeverwaltung und Bauhof funktionierte stets einwand-
frei.
Bürgermeister Patrick Peukert bedankte sich bei Herrn May 
im Namen des gesamten Teams, des Gemeinderats und 
der Gemeinde Jagstzell besonders herzlich für seine lang-
jährige stets zuverlässige Arbeit und sein Wirken zum Wohl 
der Gemeinde Jagstzell und wünschte ihm für seinen neu-
en Lebensabschnitt alles erdenklich Gute und vor allem viel 
Gesundheit. Als Geschenk überreichte er ihm ein Fotobuch 
mit vielen schönen Erinnerungen an seine Bauhofzeit und 
einen Gutschein für Ausfl üge mit seinem Fahrrad.

Amtliche
Bekanntmachungen

Verabschiedung von Bauhofl eiter Alois May 
aus dem aktiven Dienst bei der Gemeinde Jagstzell

Gartentür verschleppt, keine Regentonne mehr da, Vorgärten mit Papier 
„verziert“ ...
Das sind sicher die harmloseren Erscheinungen der Nacht zum 1. Mai. In 
dieser Nacht ist es nach wie vor Brauch, Gegenstände, die nicht ordentlich 
versorgt sind, wegzutragen. Viele Bürgerinnen und Bürger sehen in die-
sem Brauch auch eine „Aufforderung“, rechtzeitig aufzuräumen.
Leider arten verschiedene Dinge immer wieder zu grobem Unfug aus. 
Aufgeklappte oder gar entfernte Schachtdeckel, entwendetes Absperr-
material o. ä. sind nicht im Rahmen des Brauchtums, sondern stellen 
schlichtweg strafbare Handlungen dar. Dies hat überhaupt nichts mehr mit 
einem Streich zu tun. Es ist ein gefährlicher Eingriff  in den Straßenverkehr 

und kann schlimme Unfallfolgen und strafrechtliche Konsequenzen nach 
sich ziehen.
Die Mainacht ist kein Freibrief  für Sachbeschädigungen an privatem oder 
öffentlichem Eigentum oder Diebstahl. Auch ist es absolut unsinnig, mit 
Lebensmitteln oder Verbrauchsgütern, wie Toilettenpapier, Häuser oder 
andere Gegenstände zu verschmieren oder zu verunstalten.
Die Gemeindeverwaltung bittet deshalb darum, es in der Mainacht bei 
harmlosen Betätigungen bewenden zu lassen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis und einen schönen Maifeiertag!

 Ihr Patrick Peukert, Bürgermeister

VERHALTENSREGELN IN DER MAINACHT
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Gemeindeverwaltung
E-Mail: sekretariat@jagstzell.de
Zentrale: 0 79 67/90 60-0
Fax: 0 79 67/90 60-25

Bürgermeister Patrick Peukert 90 60-0

Sachgebiete und Ansprechpartner
• Vorzimmer Bürgermeister
 Frau Benz 90 60-12
• Sanierungsgebiet
 Frau Schlosser 90 60-14
• Hauptamt
 Herr Freytag 90 60-0
• Bürgeramt, Rentenstelle, Gewerbeamt, Passamt

Frau Stahl und Frau Schneider 90 60-22
• Standesamt
 Frau Burger 90 60-26
• Baugesuche, Geschäftsstelle Gemeinderat
 Frau Egetenmeier 90 60-27
• Technischer Mitarbeiter

Herr Herrmann 90 60-28
• Friedhofsangelegenheiten,
 Tourismus, Fundsachen
 Frau Kurz 90 60-29
• Kämmerei, Haushalts- u. Zuschusswesen
 Finanzverwaltung
 Frau Haag 90 60-32

Frau Scharfenecker 90 60-33
• Beiträge, Steuern, Gebühren (Wasser/Abwasser)
 Frau Haag 90 60-32
• Gemeindekasse

Frau Kaptur 90 60-34

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstagnachmittag 14.00 bis 18.00 Uhr
Außerhalb dieser Öffnungszeiten können Termine 
vereinbart werden. Wir bitten Sie, diese beim zustän-
digen Sachbearbeiter vorab telefonisch anzumelden.

Bankverbindung
Kreissparkasse Ostalb
Kto.-Nr. 110 602 422 (BLZ 614 500 50)
IBAN: DE63614500500110602422
BIC: OASPDE6AXXX
VR Bank Ellwangen
Kto.-Nr. 391 262 009 (BLZ 614 910 10)
IBAN: DE31614910100391262009
BIC: GENODES1ELL

www.jagstzell.de
Gender-Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit 
wird auf die Verwendung geschlechterspezifischer 
Sprachformen verzichtet. Bei allen Bezeichnungen, die 
auf Personen bezogen sind, meint die gewählte Formu-
lierung sämtliche Geschlechteridentitäten.

Sperrzeitregelungen für erlaubnispflichtige und erlaubnisfreie Schank- 
und Speisegaststätten sowie für öffentliche Vergnügungsstätten und 
Spielhallen in der Nacht zum 1. Mai 2023
Gemäß § 9 Abs. 2 Gaststättenverordnung (GastVO), beginnt die Sperrzeit in Schank- und 
Speisegaststätten sowie in öffentlichen Vergnügungsstätten in der Nacht von Sonntag, 
30. April 2023 zum Montag, 1. Mai 2023 um 5.00 Uhr. Abweichend davon beginnt die Sperr-
zeit in Spielhallen (§ 46 Abs. 1 Landesglücksspielgesetz) bereits um 0.00 Uhr. Die Sperrzeiten 
enden jeweils um 6.00 Uhr.

Immer wieder kommt es zu wilden Müllabla-
gerungen in Jagstzell, die von Mitarbeitern 
des Bauhofs oder von aufmerksamen Bürgern 
entdeckt werden. Aktuell handelt es sich um 
eine besonders dreiste Tat.
Zwischen Jagstzell-Schweighausen und Re-
chenberg im Rottal wurde in einem Wald-

stück die Entsorgung von ca. 40 Altreifen 
entdeckt.
Derartige Müllentsorgungen sind gesetzes-
widrig. Wer bei einer solchen Tat beobachtet 
wird, oder wem eine derartige Tat nachge-
wiesen werden kann, muss mit einer Anzeige 
und einem Bußgeld rechnen.

Wer Hinweise im konkreten Fall, 
die zur Ermittlung des Täters/
der Täter führen, geben kann, 
der wende sich bitte an die Ge-
meindeverwaltung Jagstzell, 
Tel.-Nr. 07967/9060-0.
Über eine weitere „wilde Müll-
ablagerung“ berichtet die GOA 
unter der Rubrik Müllentsor-
gung.

Entsorgung Altreifen im Rottal
zwischen Jagstzell-Schweighausen und Rechenberg

Vollsperrung der Straße 
„Unterer Weiler“ 
anlässlich des Maibaumfestes 
der Maibaumfreunde

Entsprechend der straßenverkehrsrechtli-
chen Erlaubnis des Landratsamts Ostalb-
kreis, Straßenverkehr, vom 05.04.2023, 
wird ein Teilstück der Straße „Unterer 
Weiler“, ab Einmündung Beethovenstraße 
bis zur Einmündung Hauptstraße, zur 
Durchführung des diesjährigen Maibaum-
festes der Maibaumfreunde Jagstzell - 
Nachbarschaft Weiler u. U. am

Sonntag, 30.04.2023, ab 16.00 Uhr, 
bis Montag, 01.05.2023, 20.00 Uhr, 
für den Straßenverkehr voll gesperrt.

Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, 
den gesperrten Streckenabschnitt über die 
bekannten örtlichen Umleitungsstrecken 
zu umfahren.

Um Kenntnisnahme und Verständnis wird 
gebeten.

Verlängerung der straßen-
verkehrsrechtlichen Anordnung 
an verschiedenen Straßen im 
Zuge des Breitbandausbaus
Wie bereits im Mitteilungsblatt der Ge-
meinde Jagstzell am 20.01.2023 mitgeteilt 
wurde, führt die Firma Walter Bauer GmbH 
& Co. KG aus Runding in den Ortsteilen 
Dietrichsweiler (Cluster 3), Dankolts-
weiler (Rindelbacher Straße), Eichenrain 
und Ropfershof (Cluster 4) sowie in der 
Eulenmühle/Hahnenberg (Cluster 5) 
Arbeiten für den Breitbandausbau durch.
Das Landratsamt Ostalbkreis - Geschäfts-
bereich Straßenverkehr - hat mit Schrei-
ben vom 24.04.2023 eine Verlängerung 
von Fahrbahneinengungen, halbseitigen 
Straßensperrungen sowie teilweise 
Sperrungen der Gehwege bis zum 
31.05.2023 angeordnet.
Ansprechpartner bei der Firma Walter 
Bauer ist Bauleiter Herr Andreas Götz 
(Tel.-Nr. 09971/99516-50).
Um Beachtung und Verständnis wird ge-
beten.
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Zweckverband Wasserversorgung  
Nordostwürttemberg

Verbandssatzung  
des Zweckverbandes 
Wasserversorgung Jagstgruppe
in der Fassung vom 14. Dezember 2022

„Die Satzung wurde aufgrund eines Wechsels 
der Verbandsmitglieder (Austritt der Stadt 
Crailsheim und Eintritt der Stadtwerke Crails-
heim GmbH) geändert.“

Vorbemerkung
Zur Sicherung einer ununterbrochenen Versor-
gung mit Trink- und Nutzwasser haben am 
06.02.1933

1.  die Stadt Crailsheim

2.  die Teilgemeinde Jagstheim (heute Stadtteil 
von Crailsheim)

3.  die Gemeinde Onolzheim (heute Stadtteil 
von Crailsheim)

4.  die Teilgemeinde Altenmünster (heute 
Stadtteil von Crailsheim)

5.  die Teilgemeinde Ingersheim (heute Stadt-
teil von Crailsheim)

6.  die Gemeinde Tiefenbach mit den Orten
 Tiefenbach, Rüddern und Wollmershausen 

(heute Stadtteil von Crailsheim)

7.  die Gemeinde Roßfeld mit den Orten Roß-
feld, Sauerbronnen, Maulach und Hagenhof 
(heute Stadtteil von Crailsheim)

8. die Teilgemeinde Westgartshausen 
 (heute Stadtteil von Crailsheim)

9.  die Teilgemeinde Wittau 
 (heute Stadtteil von Crailsheim)

10. die Teilgemeinde Lohr 
 (heute Stadtteil von Crailsheim)

11. die Teilgemeinde Goldbach 
 (heute Stadtteil von Crailsheim)

den Zweckverband Wasserversorgung Jagst-
gruppe gegründet. Bedingt durch die Gemein-
dereform wurden die ehemaligen 11 Gemeinden 
zu der heutigen Stadt Crailsheim zusammen-
gefasst.
Die Verbandsversammlung hat am 14. Dezem-
ber 2022 aufgrund der Bestimmungen des Ge-
setzes über kommunale Zusammenarbeit fol-
gende Neufassung der Verbandssatzung 
beschlossen:

§ 1
Name, Zweck und Sitz des Verbandes

(1) Die Stadtwerke Crailsheim GmbH und die 
Gemeinden Frankenhardt, Kreßberg, Jagst-
zell und Rosenberg bilden unter dem Na-
men

 Zweckverband Wasserversorgung 
 Jagstgruppe
 einen Zweckverband im Sinne des Gesetzes 

über kommunale Zusammenarbeit (GKZ).

(2) Die vom Zweckverband versorgten Stadt- 
und Gemeindeteile (Ortsteile, Teilorte, 
Wohnplätze) – sie bilden insgesamt das 
Versorgungsgebiet – sind in der Anlage zu 
dieser Satzung aufgeführt.

 Soweit die Satzung von der Einwohnerzahl 
ausgeht, bleiben die Einwohner der nicht im 
Versorgungsgebiet liegenden Stadt- und 
Gemeindeteile der Mitgliedsgemeinden und 
der Stadt Crailsheim außer Betracht. Das 
gilt auch für die Stadt- und Gemeindeteile, 
die der Zweckverband über Wasserliefe-
rungsverträge versorgt. Liegt eine amtliche 
Fortschreibung für die Stadt- und Gemein-
deteile nicht vor, so werden die Einwohner-
zahlen von den Verbandsmitgliedern er-
mittelt. Der Verband kann die Angaben 
überprüfen.

(3) Aufgaben des Zweckverbands ist die Ver-
sorgung seiner Mitglieder mit trinkbarem 
Wasser. Er errichtet und betreibt die hierzu 

erforderlichen Wasserversorgungsanlagen. 
Der Zweckverband kann sich zur Erfüllung 
seiner Aufgabe auch an anderen Zweckver-
bänden beteiligen und Wasserbezugsver-
träge abschließen.

(4) Der Zweckverband erstrebt keinen Gewinn.

(5) Sitz des Zweckverbandes ist Crailsheim, 
Landkreis Schwäbisch Hall.

§ 2
Aufnahme weiterer Mitglieder und 
Erweiterung des Versorgungsgebietes

Über die Aufnahme weiterer Mitglieder (§ 2 
GKZ) entscheidet die Verbandsversammlung mit 
der Mehrheit von zwei Dritteln in ihrer sat-
zungsmäßigen Stimmenzahl; über die Erweite-
rung des Versorgungsgebietes in den Mitglieds-
gemeinden und der Stadt Crailsheim (§ 1 Abs. 2 
in Verbindung mit der Anlage zu dieser Satzung) 
mit einfacher Mehrheit. Dabei ist der Voraus-
belastung der bisherigen Mitglieder durch eine 
Kapitaleinlage Rechnung zu tragen. Die Kapital-
einlage ist abhängig von der Einwohnerzahl der 
anzuschließenden Gemeinde bzw. des anzu-
schließenden Gemeindeteils und wird von der 
Verbandsversammlung mit einfacher Mehrheit 
festgelegt.

§ 3
Anlagen des Zweckverbandes und der 

Verbandsmitglieder
(1) Der Zweckverband errichtet und betreibt 

Anlagen zur Gewinnung, Aufbereitung und 
Weiterleitung des Wassers, einschließlich 
der erforderlichen Hilfsanlagen (Wasser-
fassungen, Tiefbrunnen, Zuleitungen, Sam-
melbehälter, Aufbereitungsanlagen, Pump-
werke, Hauptleitungen, Hochbehälter, 
Wassertürme, Druckerhöhungsanlagen 
usw.). Die vom Zweckverband errichteten 
Anlagen stehen in seinem Eigentum und in 
seiner Unterhaltung. Zu den Anlagen der 
Mitglieder gehören die Ortsnetze.

Die Gemeinde Jagstzell führt im Wasserversorgungsnetz am

Dienstag, 9. Mai 2023 zwischen 8.00 und 12.00 Uhr

vorbereitende Arbeiten in Form einen „Notversorgung“ für die im Sommer kom-
mende Erneuerung der Druckerhöhungsanlage (DEA) Gaisberg durch. Mit der 
Erneuerung der Druckerhöhungsanlage (DEA) Gaisberg soll die in die Jahre 
gekommene Anlage auf den heutigen Stand der Technik sowie auf die Erwei-
terung des Baugebiet „Lindenmahd“ ausgelegt werden. Aufgrund der anste-
henden Arbeiten kann es in den Bereichen

• Versorgungszone der Druckerhöhungsanlage (DEA) Gaisberg 
(östliche Teil des Hauptortes Jagstzell (siehe Bild))

zu Versorgungsunterbrechnungen kommen.

Wir bitten Sie darum, sich hierauf entsprechend einzustellen und Wasserreser-
ven in Kanistern, Eimern o. ä. an den o. g. Terminen vorzuhalten.

Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg
Blaufelder Straße 23, 74564 Crailsheim, Telefon 07951/481-0, 
Telefax 07951/481-40, E-Mail: info@now-wasser.de, 
Internet: www.now-wasser.de

Bereichen 

• Versorgungszone der Druckerhöhungsanlage (DEA) Gaisberg (östliche Teil 
des Hauptortes Jagstzell (siehe Bild)) 

 
zu Versorgungsunterbrechnungen kommen.  
Wir bitten Sie darum, sich hierauf entsprechend einzustellen und Wasserreserven in 
Kanistern, Eimern o. ä.an den o. g. Terminen vorzuhalten. 
 
 

 
 
 

Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg
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(2) Die Kosten für Grunderwerb und für Be-
nutzungsrechte an fremden Grundstücken 
tragen die einzelnen Verbandsmitglieder, 
soweit es sich um Grundstücke ihrer Mar-
kung handelt. Die Verbandsversammlung 
kann im Einzelfall auf die Kostenübernahme 
durch die Gemeinde bzw. durch die Stadt-
werke Crailsheim GmbH verzichten, wenn 
der Grunderwerb nicht im Überwiegenden 
Interesse der Markungsgemeinde notwen-
dig ist.

(3) Die verbandseigenen Anlagen enden in der 
Regel mit der Anschlusseinrichtung nach 
dem Wasserzähler des Verbandes. Bei Alt-
anlagen werden die Eigentumsgrenzen in 
Bestandsplänen durch die Verbandsver-
sammlung mit einfacher Mehrheit festge-
legt.

(4) Bei der Aufnahme weiterer Mitglieder und 
bei der Erweiterung des Versorgungsgebie-
tes in Mitgliedsgemeinden und der Stadt 
Crailsheim werden die Eigentumsverhält-
nisse und die Eigentumsgrenzen in den Auf-
nahmebedingungen festgelegt.

(5) Der Zweckverband darf Anlagen der Ver-
bandsmitglieder zur Durchleitung des Was-
sers nach näherer Vereinbarung unent-
geltlich mitbenutzen.

(6)  Die Verbandsmitglieder bedürfen zur Neu-
errichtung und zur Erweiterung eigener 
Wasserversorgungsanlagen und zum Was-
serbezug von Dritten der Zustimmung der 
Verbandsversammlung.

§ 4
Wasserabgabe

(1)  Das Wasser wird an Verbandsmitglieder zu 
gleichen Bedingungen abgegeben. Sollte 
das Wasserdargebot wesentlich zurückge-
hen oder aus anderen Gründen eine Ein-
schränkung der Wasserabgabe notwendig 
werden, so wird der Wasserbezug im Ver-
sorgungsgebiet anteilig begrenzt. Ein 
Rechtsanspruch auf Lieferung einer be-
stimmten Wassermenge besteht nicht.

(2)  Vor Änderungen ihrer Anlagen, die auf die 
Wasserabnahme vom Zweckverband einen 
wesentlichen Einfluss haben, müssen die 
Mitglieder den Zweckverband unterrichten.

(3)  Die Abgabe von Wasser durch die Verbands-
mitglieder an Abnehmer außerhalb des Ver-
sorgungsgebietes (§ 1 Abs. 2 in Verbindung 
mit der Anlage zu dieser Satzung) bedarf 
der Zustimmung der Verbandsversammlung.

(4) Der Zweckverband kann ausnahmsweise 
Wasser an Nichtmitglieder und einzelne 
Grundstücke abgeben. Der Wasserlieferung 
muss die Verbandsversammlung zustim-
men, die auch die allgemeinen Bedingungen 
für die Wasserlieferung festlegt. Die Ver-
sorgung von einzelnen Grundstücken inner-
halb einer Mitgliedsgemeinde bzw. im Ver-
sorgungsgebiet der Stadt Crailsheim ist nur 
mit dem Einverständnis der Verbandsmit-
glieder zulässig.

§ 5
Organe

(1)  Organe des Zweckverbandes sind:
 die Verbandsversammlung (§§ 6 und 7) und
 der Verbandsvorsitzende (§ 8)
(2)  Die Mitglieder der Organe und ihre Stellver-

treter sind ehrenamtlich tätig.

§ 6
Zusammensetzung 

der Verbandsversammlung
(1)  Jedes Mitglied entsendet zwei Vertreter in 

die Verbandsversammlung und hat zwei 
Stimmen; die Stadtwerke Crailsheim GmbH 
entsendet mit einem Mitglied der Ge-
schäftsführung einen Vertreter weniger als 
die übrigen Verbandsmitglieder zusammen 
und hat sieben Stimmen.

(2)  Vertreter in der Verbandsversammlung sind 
die gesetzlichen Vertreter der Verbandsmit-
glieder; im Verhinderungsfall ihre allgemei-
nen Stellvertreter.

(3)  Die weiteren Vertreter und die gleiche Zahl 
von Stellvertretern werden auf die Dauer 
der Wahlperiode des Gemeinderats vom 
Gemeinderat bzw. von der Gesellschafter-
versammlung der Stadtwerke Crailsheim 
GmbH gewählt. Gehört ein Gewählter dem 
Gemeinderat an und scheidet er aus diesem 
aus, so endet auch sein Amt als Vertreter in 
der Verbandsversammlung. Für die Rest-
dauer der Wahlperiode kann ihn der Ge-
meinderat bzw. die Gesellschafterversamm-
lung der Stadtwerke Crailsheim GmbH neu 
wählen. Entsprechendes gilt für Bediens-
tete der Mitgliedsgemeinde bzw. der Stadt-
werke Crailsheim GmbH. Änderungen sind 
dem Verbandsvorsitzenden unverzüglich 
mitzuteilen.

§ 7
Aufgaben und Geschäftsgang 

der Verbandsversammlung
(1) Die Verbandsversammlung beschließt über:

1.  Die Änderung der Verbandssatzung so-
wie über den Erlass und die Änderung 
sonstiger Satzungen,

2.  die Aufnahme weiterer Mitglieder und 
die Erweiterung des Versorgungsgebie-
tes in Mitgliedsgemeinden und der Stadt 
Crailsheim (§ 2),

3.  die Zustimmung zur Abgabe von Wasser 
durch Verbandsmitglieder an Abnehmer 
außerhalb des Versorgungsgebietes (§ 4 
Abs. 3) und den Abschluss von Wasser-
lieferungsverträgen durch den Verband 
(§ 4 Abs. 4),

4.  die Wahl des Verbandsvorsitzenden und 
seiner Stellvertreter (§ 8 Abs. 1),

5. die Feststellung des Wirtschaftsplanes, 
die Festsetzung der Umlagen, den Ge-
samtbetrag der Kreditaufnahmen und 
der Verpflichtungsermächtigungen so-
wie über den Höchstbetrag der Kassen-
kredite,

6.  die Feststellung des Jahresabschlusses,

7.  die Bestellung des Bilanzprüfers für den 
Jahresabschluss,

8.  die Übertragung der Geschäftsführung 
und der technischen Betriebsführung 
auf Dritte,

9.  die Anstellung, die Eingruppierung und 
die Entlastung der Bediensteten des 
Zweckverbandes.

 Im Übrigen entscheidet die Verbandsver-
sammlung in allen Angelegenheiten des 
Zweckverbandes, soweit sie nicht dem Ver-
bandsvorsitzenden übertragen sind.

(2)  Die Einladung zur Verbandsversammlung 
wird im Hohenloher Tagblatt, in der Schwä-
bischen Post und in der Ipf- und Jagst-
Zeitung veröffentlicht. Außerdem erhalten 
die Mitglieder der Verbandsversammlung 
eine schriftliche Einladung mit Tagesord-
nung eine Woche vor dem Sitzungstag.

(3)  Die Verbandsversammlung ist beschlussfä-
hig, wenn mehr als die Hälfte der sat-
zungsmäßigen Stimmen vertreten sind.

(4) Zur Fertigung der Niederschriften über ihre 
Sitzungen bestellt die Verbandsversamm-
lung einen Schriftführer und einen Stellver-
treter.

(5)  Gemäß § 15 Abs. 2a GKZ i. V. m. § 37a Abs. 
1 und 2 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) können notwendige 
Sitzungen der Verbandsversammlung ohne 
persönliche Anwesenheit der Mitglieder im 
Sitzungsraum durchgeführt werden; dies 
gilt nur, wenn eine Beratung und Beschluss-
fassung durch zeitgleiche Übertragung von 
Bild und Ton mittels geeigneter technischer

 Hilfsmittel, insbesondere in Form einer Vi-
deokonferenz, möglich ist. Dieses Verfahren 
darf bei Gegenständen einfacher Art ge-
wählt werden; bei anderen Gegenständen 
darf es nur gewählt werden, wenn die Sit-
zung andernfalls aus schwerwiegenden 
Gründen nicht ordnungsgemäß durchge-
führt werden könnte. Schwerwiegende 
Gründe liegen insbesondere vor bei Natur-
katastrophen, aus Gründen des Seuchen-
schutzes, sonstigen außergewöhnlichen 
Notsituationen oder wenn aus anderen 
Gründen eine ordnungsgemäße Durchfüh-
rung ansonsten unzumutbar wäre. Bei öf-
fentlichen Sitzungen nach Satz 1 muss eine 
zeitgleiche Übertragung von Bild und Ton in 
einem öffentlich zugänglichen Raum erfol-
gen.

(6)  Der Verband hat sicherzustellen, dass die 
technischen Anforderungen und die daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen für eine 
ordnungsgemäße Durchführung der Sitzung 
nach Absatz 5 einschließlich Beratung und 
Beschlussfassung eingehalten werden. In 
einer Sitzung nach Absatz 5 dürfen Wahlen 
im Sinne des § 37 Abs. 7 GemO nicht durch-
geführt werden. Im Übrigen bleiben die für 
den Geschäftsgang von Sitzungen der Ver-
bandsversammlung geltenden Regelungen 
unberührt.
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(7)  Soweit diese Satzung keine abschließende 
Regelung enthält, finden auf den Ge-
schäftsgang der Verbandsversammlung 
unbeschadet von § 15 GKZ die für den Ge-
meinderat geltenden Bestimmungen der 
Gemeindeordnung Anwendung.

(8)  Die Verbandsversammlung soll in der Regel 
viermal im Jahr einberufen werden.

§ 8
Verbandsvorsitzender

(1) Der Verbandsvorsitzende und seine zwei 
Stellvertreter werden von der Verbandsver-
sammlung aus ihrer Mitte auf sechs Jahre 
gewählt. Gewählt ist, wer die höchste Stim-
menzahl erhält.

 Scheidet ein Gewählter aus der Verbands-
versammlung aus, so endigt auch sein Amt 
als Verbandsvorsitzender oder Stellvertreter. 
Die Verbandsversammlung kann erforderli-
chenfalls für die Restdauer der Wahlzeit 
einen Ersatzmann wählen.

(2)  Der Verbandsvorsitzende ist Vorsitzender 
der Verbandsversammlung. Er hat Stimm-
recht. Bei Stimmgleichheit gilt der Antrag 
als abgelehnt. Der Verbandsvorsitzende 
vollzieht die Beschlüsse der Verbandsver-
sammlung und vertritt den Zweckverband. 
Er bereitet die Sitzungen der Verbandsver-
sammlung vor.

 Der Verbandsvorsitzende ist im Übrigen zu-
ständig für:
1.  die Bewirtschaftung von Mitteln des 

Wirtschaftsplans, insbesondere die Ver-
gabe von Lieferungen und Leistungen 
bis  250.000,00 €

2.  den Erwerb, die Veräußerung und Be-
lastung von Grundstücken bis 

 50.000,00 €

3.  über und außerplanmäßige Ausgaben 
bis  50.000,00 €

4.  Aufnahme von Krediten und Kassen-
krediten entsprechend dem Wirt-
schaftsplan

5.  Schenkungen bis  3.000,00 €

6.  Niederschlagung, Erlass und Stundung 
von Forderungen bis zu 12 Monaten 
und bis zu einem Höchstbetrag von 

 10.000,00 €

7.  den Abschluss von Verträgen über die 
Nutzung von Grundstücken oder be-
weglichem Vermögen bei einem jährli-
chen Mietwert bis  10.000,00 €

8.  die Führung von Rechtsstreiten bis zu 
einem Streitwert von 10.000,00 €

9.  den Abschluss von Vergleichen bis zu
 10.000,00 €

 Bei darüber liegenden Wertgrenzen und in 
Zweifelsfällen entscheidet grundsätzlich die 
Verbandsversammlung.

(3) In Angelegenheiten, die keinen Aufschub 
dulden, kann der Verbandsvorsitzende an 
Stelle der Verbandsversammlung entschei-
den. Er hat dieser die Gründe für die Eilent-
scheidung und Art der Erledigung alsbald 
mitzuteilen.

(4)  Der Verbandsvorsitzende hat die Verbands-
versammlung von allen wichtigen oder 
grundsätzlichen Angelegenheiten zu unter-
richten.

(5)  Im Übrigen gelten für den Verbandsvorsit-
zenden und seine zwei Stellvertreter gemäß 
§ 16 Abs. 4 GKZ die für Gemeinderäte maß-
gebenden Vorschriften sowie § 13 Abs. 6 
Satz 3 GKZ entsprechend.

§ 9
Entschädigung der Verbandsorgane

Die Entschädigung der Verbandsorgane (Auf-
wandsentschädigung, Reisekosten) wird durch 
eine Satzung geregelt.

§ 10
Wirtschaftsführung und Rechnungswesen

(1)  Auf die Wirtschaftsführung und das Rech-
nungswesen des Zweckverbandes finden die 
für kommunale Eigenbetriebe geltenden 
Vorschriften sinngemäß Anwendung.

(2)  Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 11
Umlagen

(1)  Das Anlage- und Umlaufvermögen werden, 
soweit eigene Mittel (z. B. Abschreibungs-
mittel, Eigenvermögensumlage, Anschluss-
kostenbeiträge) oder Zuschüsse Dritter 
nicht zur Verfügung stehen, durch Darle-
hensaufnahmen finanziert.

(2)  Zur Bildung von Eigenkapital kann der 
Zweckverband von den Verbandsmitglie-
dern eine Eigenvermögensumlage erheben. 
Maßstab für die Umlage ist die auf den 30. 
Juni des Vorjahrs fortgeschriebene Ein-
wohnerzahl der Verbandsmitglieder im Ver-
sorgungsgebiet (§ 1 Abs. 2 in Verbindung 
mit der Anlage zu dieser Satzung).

(3)  Der Betriebsaufwand des Zweckverbandes 
wird nach Abzug der sonstigen Erträge auf 
die Verbandsmitglieder nach ihrem Wasser-
bezug im laufenden Wirtschaftsjahr umge-
legt. Der Zweckverband kann bis zur Fest-
stellung des Jahresabschlusses ange- 
messene monatliche Abschlagszahlungen 
erheben. Die Abschlagszahlungen sowie die 
Endabrechnungen sind 14 Tage nach Rech-
nungsstellung zur Zahlung fällig.

(4)  Die Wasserabnahme wird durch Wasser-
zähler festgestellt. Sie stehen im Eigentum 
und in der Unterhaltung des Zweckver-
bandes. Das Verbandsmitglied kann jeder-
zeit schriftlich eine Nachprüfung des ver-
bandseigenen Wasserzählers beantragen. 
Das Ergebnis der Prüfung ist für beide Teile 
bindend.

 Die Kosten der Prüfung (einschließlich des 
Ausbaus und des Wiedereinbaus) trägt, 
wenn die Abweichung die zulässige Fehler-
grenze von plus oder minus 5 v. H. über-
schreitet, der Verband andernfalls das Ver-
bandsmitglied.

(5) Jedes Verbandsmitglied ist berechtigt, auf 
seine Kosten Kontrollwasserzähler setzen zu 

lassen. Der Zweckverband bestimmt die 
Bauart, die Größe und den Standort des 
Kontrollzählers.

(6)  Der Zweckverband kann für rückständige 
Beträge Verzugszinsen von 2 v. H. über dem 
jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bun-
desbank fordern.

§ 12
Satzungsbeschlüsse

Beschlüsse über die Änderung der Verbandssat-
zung können nur mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der satzungsmäßigen Stimmenzahl 
gefasst werden. Andere Satzungen oder ihre 
Änderung werden mit einfacher Mehrheit der in 
der Verbandsversammlung vertretenen Stimmen 
beschlossen.

§ 13
Ausscheiden von Mitgliedern

(1)  Will ein Mitglied aus dem Zweckverband 
ausscheiden, so ist das als Satzungsände-
rung gemäß § 12 Satz 1 zu behandeln.

(2)  Das ausscheidende Mitglied haftet für die 
bis zu seinem Ausscheiden entstandenen 
Verbindlichkeiten des Zweckverbandes 
weiter. Einen Rechtsanspruch auf Beteili-
gung am Verbandsvermögen hat es nicht.

§ 14
Auflösung des Zweckverbandes

(1)  Die Auflösung des Zweckverbandes kann 
von der Verbandsversammlung nur mit ei-
ner Mehrheit von zwei Dritteln ihrer sat-
zungsmäßigen Stimmenzahl beschlossen 
werden.

(2)  Werden das Vermögen und die Verbindlich-
keiten des Zweckverbandes nicht von einem 
Rechtsnachfolger übernommen, so gehen 
sie im Verhältnis der auf den 30. Juni des 
Vorjahres fortgeschriebenen Einwohnerzahl 
des Versorgungsgebietes anteilig auf die 
Verbandsmitglieder über.

§ 15
Haftung der Verbandsmitglieder

Für die Verbindlichkeiten des Verbandes haften 
neben dessen Vermögen die Verbandsmitglieder 
als Gesamtschuldner, im inneren Verhältnis 
nach Maßgabe der den Verbandsmitgliedern in 
den letztvorangegangenen drei Rechnungsjah-
ren gemäß § 13 vom Verband auferlegten Um-
lagen.

§ 16
Öffentliche Bekanntmachung

Bekanntmachungen über die Änderung der Ver-
bandssatzung und andere öffentliche Bekannt-
machungen erfolgen entsprechend der Versor-
gungsgebiete in den jeweiligen Gemeinden 
nach den dort geltenden Vorschriften über die 
Form der öffentlichen Bekanntmachungen.

§ 17
Inkrafttreten der Satzung

(1)  Vorstehende Neufassung tritt am Tag nach 
der letzten öffentlichen Bekanntmachung 
in der jeweiligen Gemeinde in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Verbandssatzung in der Fas-
sung vom 18.01.1989 außer Kraft.



28. April 2023  l  Nummer 17  l  Seite 6

(2)  Die Sonderregelung, welche die Übernahme 
der bestehenden Versorgungsanlagen der 
Stadt Crailsheim durch den Zweckverband 
betrifft (§ § 7 und 11 der Satzung vom 
11.03./26.04.1933), bleibt unberührt.

Crailsheim, den 14. Dezember 2022
Jörg Schmidt, Verbandsvorsitzender

Anlage zur Verbandssatzung vom 14. Dezem-
ber 2022 des Zweckverbandes Wasserver-
sorgung Jagstgruppe
Das Versorgungsgebiet (§ 1 Abs. 2) der Ver-
bandsmitglieder umfasst die folgenden Orts-
teile, Teilorte und Wohnplätze der entsprechen-
den Gemeinden:

(1)  Stadt Crailsheim mit den eingegliederten 
Gemeinden:

 Jagstheim für die Teilorte bzw. Wohnplätze 
Jagstheim mit Kaihof, Alexandersreut mit 
Burgberg und Eichelberg,

 Onolzheim mit Hammerschmiede und 
Mühlwieden (Mühle),

 Roßfeld für die Teilorte Hagenhof, Maulach, 
Ölhaus und Roßfeld mit Sauerbronnen,

 Tiefenbach für die Teilorte Rüddern, Tiefen-
bach und Wollmershausen,

 Triensbach für die Teilorte Buch, Erken-
brechtshausen, Heinkenbusch, Saurach, 
Triensbach und Weilershof,

 Westgartshausen für die Teilorte bzw. 
Wohnplätze Lohr, Ofenbach, Schüttberg, 
Wegses, Westgartshausen und Wittau, 
Goldbach.

(2)  Gemeinde Frankenhardt – seither Gründel-
hardt, Honhardt und Oberspeltach –

 Gründelhardt für die Teilorte bzw. Wohn-
plätze Birkhof, Brunzenberg, Gründelhardt 
und Hinteruhlberg,

 Honhardt für die Teilorte bzw. Wohnplätze 
Altenfelden, Appensee, Bechhof, Eckarrot 
mit Henkensägmühle, Honhardt, Hirschhof, 
Ipshof mit Fleckenbacher Sägmühle, Maink-
ling mit >>Zum Wagner<<, Neuhaus mit 
Tiefensägmühle, Reifenhof, Reifensägmüh-
le, Reishof, Sandhof, Steinbach/Jagst, Un-
terspeltach und Vorderuhlberg.

(3) Gemeinde Kreßberg – Rechtsnachfolgerin 
der Gemeinde Waldtann – für den Teilort 
Neuhaus.

(4) Gemeinde Jagstzell für die Teilorte bzw. 
Wohnplätze:

 Bühlhof, Dankoltsweiler, Dankoltsweiler 
Sägmühle, Dietrichsweiler, Eichenrain, 
Grünberg, Hegenberg, Jagstzell, Kellerhof, 
Keuerstadt, Orrot, Rennecker Mühle, Riegel-
hof, Rotbachsägmühle, Schweighausen, 
Spielegert, Weiler und Winterberg.

(5) Gemeinde Rosenberg für die Teilorte bzw. 
Wohnplätze:

 Birkhof, Dieselhof, Geiselrot, Hinterbrand, 
Hohenberg, Holzmühle, Hütten, Hüttenhof, 
Hummelsweiler mit Farbhäusle, Ludwigs-
mühle, Matzengehren, Mehlhof, Ohrmühle, 
Rosenberg, Scheubenhof, Schimmelhof, 
Tannenbühl, Uhlenhof, Unterknausen, Willa, 
Zollhof mit Hochtänn sowie Zumholz.

Crailsheim, den 14. Dezember 2022
Jörg Schmidt, Verbandsvorsitzender

Öffentliche Bekanntmachung

33. Änderung des Flächennutzungs-
plans (FNP) der Vereinbarten 
Verwaltungsgemeinschaft (VVG) 
Ellwangen in dem Bereich 
„Landesgartenschau“ und „Insel“ 
in Ellwangen.
Öffentliche Auslegung des Entwurfs nach § 
3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)
Die Gemeinden der Vereinbarten Verwaltungs-
gemeinschaft Ellwangen haben in ihren Sit-
zungen der Gemeinderäte (Adelmannsfelden am 
23.03.2023, Rosenberg am 27.03.2023, Ellen-
berg am 28.03.2023, Neuler am 29.03.2023, 

Rainau am 30.03.2023, Wört am 12.04.2023, 
Jagstzell am 17.04.2023 und Ellwangen am 
20.04.2023) die geänderte Aufstellung der 
33. FNP-Änderung beschlossen, den Entwurf der 
33. FNP-Änderung gebilligt und die öffentliche 
Auslegung nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch be-
schlossen.
Der Änderungsbereich liegt westlich der Ell-
wanger Innenstadt. Die Abgrenzung des Gel-
tungsbereichs ergibt sich aus dem abgedruckten 
Abgrenzungsplan. Die dargestellte Nutzung 
entspricht dem FNP vor der Änderung. Gegen-
über dem in den Sitzungen der Gemeinden der 
Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft gebil-
ligten Entwurf der 33. FNP-Änderung wurde die 
Abgrenzung in dem abgedruckten Abgren-

zungsplan und dem 
Entwurf der 33. Ände-
rung im Süden des 
Plangebietes ganz ge-
ringfügig reduziert 
(0,1 ha). Im Gemeinde-
rat der Stadt Ellwan-
gen wurde die Abgren-
zung des Entwurfes 
der 33. FNP-Änderung 
entsprechend des ab-
gedruckten Abgren-
zungsplanes getroffen. 
Für den Bereich, der 
nun nicht geändert 
wird, stellt der rechts-
kräftige FNP weiterhin 
die Nutzung „Grünflä-
che- Sportanlage“ dar.
Im Planbereich werden 
für die Landesgarten-
schau 2026 zwischen
dem Ellwanger Bahn-
hof im Norden und 
Sportplatz Schrezheim 
im Süden die beste-
henden Strukturen 
aufgewertet, indem 
der Flussverlauf der 
Jagst renaturiert wird 
und Flächen für Natur 
und Landschaft ge-
schaffen werden. Da-
durch entsteht im 

Wartung Straßenbeleuchtung
Die EnBW ODR führt in der KW 18/2023 die turnusmäßige Wartung
der Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Jagstzell durch.

Alle Einwohner werden gebeten, defekte Straßenlampen bei der
Gemeindeverwaltung, Tel. 07967/9060 - 29, zu melden.
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Änderung wurde die Abgrenzung in dem abgedruckten Abgrenzungsplan und dem Entwurf 
der 33. Änderung im Süden des Plangebietes ganz geringfügig reduziert (0,1 ha). Im 
Gemeinderat der Stadt Ellwangen wurde die Abgrenzung des Entwurfes der 33. FNP-
Änderung entsprechend des abgedruckten Abgrenzungsplanes getroffen. Für den Bereich, 
der nun nicht geändert wird, stellt der rechtskräftige FNP weiterhin die Nutzung "Grünfläche 
- Sportanlage" dar. 
 

Im Planbereich werden für die 
Landesgartenschau 2026 zwischen 
dem Ellwanger Bahnhof im Norden 
und Sportplatz Schrezheim im Süden 
die bestehenden Strukturen 
aufgewertet, indem der Flussverlauf 
der Jagst renaturiert wird und 
Flächen für Natur und Landschaft 
geschaffen werden. Dadurch 
entsteht im südlichen Teil eine 
geplante zusammenhängende 
Grünfläche, Zweckbestimmung 
Parkanlage. Zwischen dem Auenpark 
und der Altstadt entsteht der 
sogenannte Brückenpark als 
geplante Baufläche und Einrichtung 
für den Gemeinbedarf, 
Zweckbestimmung soziale 
Einrichtung. Zusätzlich sind im 
nördlichen Teil mehrere 
Sondergebiete unterschiedlicher 
Zweckbestimmungen sowie eine 
geplante Fläche für den Verkehr, 
Zweckbestimmung Parkplatz 

Böllerschüsse durch die Schützengilde Jagstzell
Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Schützengilde Jagstzell am Samstag, 29. April 
2023 um ca. 17.30 Uhr im Rahmen eines Übungsnachmittags der Böllergruppe beim Schüt-
zenhaus Böller abschießt.
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südlichen Teil eine geplante zusammenhängen-
de Grünfläche, Zweckbestimmung Parkanlage. 
Zwischen dem Auenpark und der Altstadt ent-
steht der sogenannte Brückenpark als geplante 
Baufläche und Einrichtung für den Gemeinbe-
darf, Zweckbestimmung soziale Einrichtung. 
Zusätzlich sind im nördlichen Teil mehrere 
Sondergebiete unterschiedlicher Zweckbestim-
mungen sowie eine geplante Fläche für den Ver-
kehr, Zweckbestimmung Parkplatz vorgesehen. 
Das Plangebiet umfasst insgesamt 30,9 ha.

Die Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt 
im „Parallelverfahren“ gemäß § 8 Abs. 3 BauGB 
zu den Bebauungsplanverfahren Bebauungsplan 
„Landesgartenschau“, Bebauungsplan „Brü-
ckenpark“ und vorhabenbezogener Bebauungs-
plan „Tagungszentrum/Hotel“ in Ellwangen.

Verfügbare Arten umweltbezogener Infor-
mationen:
Folgende Informationen sind verfügbar:
-  Umweltbericht und Begründung zum Be-

bauungsplan sowie Stellungnahmen aus der 
Behörden und Öffentlichkeitsbeteiligung 
mit Informationen und Abgaben zu Um-
weltzustand und Auswirkungen der Planung 
auf:
-  Boden und Fläche (Bodenfunktionen, 

Ertragsfähigkeit, Versiegelung, Geolo-
gie, Auf- und Abtragflächen, Bodenty-
pen, Boden- und Flächennutzung, 
Landwirtschaftliche Belange, Boden-
fruchtbarkeit, Filter und Pufferfunktion, 
Vorbelastung, Altlasten, Erdaushub Ab-
fälle, Versiegelungen, schonender Um-
gang mit Grund und Boden, Flächen-
versiegelung,)

-  Wasser (Grundwasser/-neubildung, 
Wasserkreislauf, Oberflächengewässer, 
Gewässerbau, Versickerung, Vorbelas-
tung, Überschwemmungsgebiete, Nie-
derschlagswasser/-behandlung, Ab-
wasser, Hochwasserschutz, hochwas- 
serangepasste Bauweise, Dachbegrü-
nung, wasserdurchlässige Beläge, 
Rückhaltung)

-  Klima (Kleinklima, Mikroklima, Stadt-
klimatope, Energieeffizienz, erneuerba-
re Energien, Frischluftproduktion, 
Stofffilterung, Luftqualität, Kalt- und 
Frischluft)

-  Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, 
(Freilanderhebungen, Biotopstrukturen 
und Artvorkommen, Gehölzbestände, 
Feldgehölz, Zierrasen, Vegetation, Bio-
toptypen/Biotopverbundsysteme, 
Pflanzbindungen, Pflanzgebote, Ver-
meidungs- und Ausgleichsmaßnahmen, 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft, Artenschutz insbesondere 
zu: Fledermäusen, Biber, Haselmaus, 
Amphibien, Reptilien/Zauneidechsen, 
Insekten, Fische und andere Gewässer-
organismen, Brutvögel, Pflanzen)

-  Landschafts- und Ortsbild (Topogra-
phie, Naturraum, Naturnähe, natur-
raumtypische Ausprägung, Struktur-
reichtum, Blickbeziehungen, Einseh- 
barkeit, Eingrünung, Lichtemissionen)

-  Mensch/Erholung/Gesundheit (Land-
schaftsbild, Erholungsfunktion, Natur-
erfahrung, Wegenetze, Ver- und Ent-
sorgung, Freiflächengestaltung, Stra- 
ßenverkehrslärm, Verkehrszunahme, 
Baulärm)

-  Kultur- und Sachgüter (Kulturdenkmal, 
archäologisches Kulturdenkmal)

-  Wechselwirkungen zwischen den 
Schutzgütern

-  Gutachten zum Artenschutz, Erhebung 
zu Habitaten, Flora und Fauna, speziel-
le artenschutzrechtliche Prüfung

-  Mobilitätsbetrachtung (Besucherauf-
kommen, Verkehrliche Anbindung, 
Verkehrsbelastung, Verkehrszusammen-
setzung, Auswirkungen auf das Ver-
kehrssystem, Stellplatzbedarf

-  Geräuschimmissionsprognose (Frei-
zeitlärm, Straßen Parkplatzverkehr, Ver-
anstaltungsbetrieb, Schallschutzmaß-
nahmen)

Die öffentliche Auslegung des Flächennut-
zungsplans mit der Begründung und verfügba-
ren umweltbezogenen Informationen und 
Stellungnahmen erfolgt in der Zeit vom 
15.05.2023 bis einschließlich 18.06.2023. 
Die öffentliche Auslegung erfolgt entsprechend 
des Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) 
durch Veröffentlichung im Internet unter www.
ellwangen.de/bekanntmachungen bzw. unter 
www.ellwangen.de unter der Rubrik „Rathaus & 
Service“, „Öffentliche Bekanntmachungen“ im 
angegebenen Zeitraum. Die Bekanntmachung 
der Auslegung ist dort bereits jetzt eingestellt.
Als zusätzliches Informationsangebot werden 
die Verfahrensunterlagen im angegebenen Zeit-
raum im Rathaus Ellwangen, Spitalstraße 4, 
Eingangsbereich Haupteingang, öffentlich aus-
gelegt, solange der Zugang zum Rathaus ent-
sprechend der Regelungen zur COVID-19-Pan-
demie eröffnet ist.

Öffnungszeiten angegebener Auslegungsort:
Montag: 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr + 
 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Dienstag:  08.00 Uhr bis 14.00 Uhr
Mittwoch:  08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag:  08.00 Uhr bis 12.00 Uhr + 
 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Freitag:  08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Sollte das Rathaus wegen der COVID-19-Pan-
demie auch während der üblichen Öffnungs-
zeiten geschlossen sein, ist als zusätzliches In-
formationsangebot vor dem überdachten 
Haupteingang des Rathauses Ellwangen in der 
Spitalstraße 4, in der Seitenwand ein öffentlich 
zugängliches „Lesegerät“ vorhanden. Darüber 
ist die Internetseite www.ellwangen.de mit den 
auszulegenden Unterlagen öffentlich leicht zu 
erreichen. In begründeten Fällen können die 
Unterlagen auf Anfrage unter Telefon 07961/84 
-387 zugesandt werden.

Während der oben genannten Frist können 
Stellungnahmen schriftlich an die Stadtver-
waltung Ellwangen, Spitalstraße 4, 73479 Ell-
wangen oder per E-Mail an stadtplanung@

ellwangen.de abgegeben werden. Es wird dabei 
gebeten, die Anschrift anzugeben, um das Er-
gebnis der Behandlung der Stellungnahme 
mitteilen zu können. Mündliche Stellungnah-
men zur Niederschrift können nur abgegeben 
werden, sofern dies die Regelungen zur COVID-
19-Pandemie zulassen - derzeit ist dies nur mit 
vorheriger Terminvereinbarung unter Telefon 
07961/84-387 und unter Einhaltung der aktuel-
len Hygieneregelungen möglich.
Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnah-
men, die im Verfahren der Öffentlichkeitsbetei-
ligung nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, 
bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben können (§ 4a Absatz 6 
Satz 1 Baugesetzbuch in Verbindung mit § 3 
Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 Baugesetzbuch).
Vereinigungen im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
sind in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 
Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechts-
behelfsgesetzes mit allen Einwendungen aus-
geschlossen, die sie im Rahmen der Auslegungs-
frist nicht oder nicht rechtzeitig geltend 
gemacht haben, aber hätten geltend machen 
können.

Für die VVG
gez. Michael Dambacher
Oberbürgermeister

Bekanntmachungen
anderer Stellen –
Weitere Infos

Landratsamt Ostalbkreis 

50 Jahre Ostalbkreis -  
Ostalb-Sommer startet im Mai
Landrat eröffnet Veranstaltungswochen mit 
Auftaktveranstaltung und der Pflanzung ei-
nes Jubiläumsbaums in Bartholomä
Zu den Höhepunkten des Jubiläumsjahres „50 
Jahre Ostalbkreis“ zählt der Ostalb-Sommer. 
Alle 42 Städte und Gemeinden im Landkreis 
werden von Mai bis September 2023 jeweils 
einen Veranstaltungstag durchführen und da-
durch einen attraktiven und aktiven Beitrag zu 
den Jubiläumsfeierlichkeiten leisten. Am Sams-
tag, 6. Mai 2023, findet die Auftaktveranstal-
tung für den Ostalb-Sommer um 11.00 Uhr im 
Amalienhof in Bartholomä mit Landrat Dr. 
Joachim Bläse, Bürgermeister Thomas Kuhn und 
Erwin Ritz vom Museum Amalienhof statt. Alle 
Interessierten sind herzlich eingeladen. Für die 
musikalische Umrahmung sorgt der Musikverein 
Bartholomä.
Die Themenbereiche des Ostalb-Sommers rei-
chen von „Entdecken“, „Wald und Wiese“, „Kul-
tur und Gesellschaft“ und „Genuss“ bis hin zu 
„Gesundheit und Bewegung“ mit Angeboten für 
jedes Alter und jeden Geschmack. Der Monat 
Mai steht unter dem Motto „Entdecken“. Am 
ersten Maiwochenende starten Bartholomä und 
Schechingen in den Ostalb-Sommer:
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Am Samstag, 6. Mai 2023, heißt es „Bar-
tholomä entdecken“ mit Kunst und Kultur an 
vier Stationen. 
Ab 9.00 Uhr gibt es „Hoierles“ auf dem Kultur-
hof Amalienhof. Bei Live-Musik mit den Carpen-
ter Cellars wird im und am Museum Frühstück 
mit Brot aus dem historischen Holzbackofen 
angeboten, organisiert durch den Arbeitskreis 
Kunst und Kultur. 
Um 10.00 und um 10.45 Uhr kann in Braig-
hausen einer Märchenerzählerin gelauscht 
werden.
Um 12.00 Uhr wird der Landrat auf dem Garten-
grundstück der Gartenfreunde Bartholomä beim 
Flugplatz einen Jubiläumsbaum pflanzen. Eine 
Waldbox, Jagdhornbläser und Holzschnitzer 
sind vor Ort. Es bewirten der Schwäbische Alb-
verein und die Albuchhexen.
Ab 14.00 Uhr gibt es an der Laubenhartschule/
Marktwiese ein buntes Programm, gestaltet von 
Schülerinnen und Schülern der Schule, sowie 
Musikbeiträge des Froschorchesters und der 
Rhythmusgruppe des Musikvereins Bartholomä. 
Anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Mu-
sikvereins wird eine Ausstellung gezeigt. Es 
bewirtet mit Kaffee und Kuchen der Förderver-
ein der Laubenhartschule.
Ab 16.00 Uhr findet im Rathaus eine Vernissage 
mit Bildern der Grundrechte der Verfassungen 
von Deutschland und Italien im Vergleich statt. 
Die MV-Köche bewirten mit Getränken und 
Fingerfood.
Den Abschluss des Entdeckertages macht um 
17.00 Uhr am Rathaus der „Mitmachchor“. Alle 
Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, 
gemeinsam den Udo Lindenberg-Klassiker „Wir 
ziehen in den Frieden“ zu singen. Es bewirten 
die Bäraberg Schiddler.
Die örtliche Gastronomie hat geöffnet, es wer-
den Planwagenfahrten angeboten und in den 
Kirchen können die dortigen Kunstwerke, ins-
besondere die Terracotta von Badio Frisa, be-
sichtigt werden.
Am Sonntag, 7. Mai 2023, heißt es dann 
„Schechingen entdecken“ mit einer Rallye 
quer durch die Gemeinde. 
Ab 10.00 Uhr werden an zehn verschiedenen 
Stationen verschiedene Speisen und Getränke 
angeboten. Es bewirten die Fischerfreunde bei 
MTH Zeltbau, der Förderverein am Freibad, der 
FC Schechingen am FC-Vereinsheim, die Frei-
willige Feuerwehr am Feuerwehrhaus, der Ge-
sangverein Cäcilia und die Kirchengemeinde am 
Kirchplatz, der Kleintierzuchtverein Z 69 an der 
Zuchtanlage, der Musikverein am Kulturforum, 
die Motorradfreunde am Bauhof, der Tennisclub 
am TC-Gelände und die Gemeinde am Oster-
brunnen.
Am Rathaus werden Teilnahmebögen für die 
Rallye ausgegeben, bei der es darum geht, Fra-
gen zu den örtlichen Vereinen und Institutionen 
zu beantworten. Es gibt tolle Preise zu gewin-
nen. Um an der Verlosung teilzunehmen, muss 
der vollständig und richtig ausgefüllten Frage-
bogen bis spätestens 16.00 Uhr in den Rathaus-
briefkasten eingeworfen werden. 

Landrat Dr. Joachim Bläse und Bürgermeister 
Stefan Jenninger werden ab 16.00 Uhr auf dem 
Marktplatz den Abschluss des Tages einläuten, 
die Verlosung der Gewinne wird gegen 16.30 
Uhr erfolgen.
„Auch im Namen der Gemeinden Bartholomä 
und Schechingen lade ich alle Bürgerinnen und 
Bürger ein, die Angebote unseres Ostalb-Som-
mers zu nutzen und den Ostalbkreis neu ken-
nenzulernen. In Bartholomä werden wir außer-
dem ein neues Angebot unseres Tourismus 
Ostalb vorstellen. Seien Sie gespannt!“, wirbt 
Landrat Dr. Bläse.

Die weiteren Veranstaltungen im Mai:
13.05.  Allerhand Entdeckenswertes - 
 Mögglingen
14.05. Das Härtsfeld entdecken - Neresheim
18.05.  Spielend entdecken - Ellenberg
20.05. Fremde Kulturen entdecken - Heubach
21.05.  Lebendiger historischer Ortsrundgang -
 Iggingen
27.05.  Ein Nachmittag für Entdecker - 
 Göggingen
28.05.  Heilkraft der Kräuter entdecken und
 genießen - Neuler
29.05.  Der Vergangenheit auf der Spur - 
 Durlangen

Alle Veranstaltungen zu „50 Jahre Ostalbkreis“ 
und zum „Ostalb-Sommer“ gibt es auch im Ver-
anstaltungskalender auf www.ostalbkreis.de. 
Dort steht auch das Programmheft als PDF-
Datei zum Download zur Verfügung.

Landratsamt Ostalbkreis informiert

Homepage zur B 29n Röttingen 
– Nördlingen jetzt online

Mit der B 29n von der Röttinger Höhe bis 
zur Landesgrenze nach Nördlingen sollen 
die Ortsdurchfahrten von Aufhausen, Bop-
fingen, Trochtelfingen und Pflaumloch 
vom Durchgangsverkehr entlastet und die 
Erreichbarkeit des östlichen Ostalbkreises 
und des bayerischen Rieses verbessert 
werden. Mit welcher Lösung und mit wel-
cher Trasse das erfolgen soll, wird das Er-
gebnis eines sogenannten Linienbestim-
mungsverfahrens sein. Der Ostalbkreis 
führt dieses aufwendige Planungsverfah-
ren stellvertretend für das Land durch.
„Regelmäßige aktuelle Information und 
eine transparente und offene Kommunika-
tion sind uns ein Anliegen“, betont Landrat 
Dr. Joachim Bläse. Deshalb hat der Ostalb-
kreis nun unter www.b29neu.de eine ei-
gene Homepage für das Projekt erstellt. 
Aktuelle Informationen zum Linienbestim-
mungsverfahren des Projekts „B 29n Röt-
tingen – Nördlingen“ und die bisher erar-
beiten Planungsergebnisse werden auf 
dieser Seite dargestellt, die in regelmäßi-
gen Abständen mit Informationen zum 
Planungsverlauf und Planungsinhalt fort-
geschrieben wird.

Go-Ahead Baden-Württemberg GmbH

Ab sofort neue Möglichkeit zum 
schnellen Erhalt von Strecken-
informationen:  
Anmeldung zum Empfang eines 
Strecken-Newsletters
Fahrgäste und andere Interessierte können 
seit einiger Zeit über die Unternehmens-
websites von Go-Ahead Baden-Württem-
berg und Go-Ahead Bayern neue geplante 
Baustellen- und Ersatzfahrpläne entspre-
chend ihrem persönlichen Informations-
bedürfnis als Newsletter-Abo „Info-Service 
Fahrplanabweichungen“ anfordern. Die 
Anmeldung zu diesem Service geschieht 
unter https://www.go-ahead-bw.de/unter-
wegs-mit-go-ahead/info-service-fahr-
planabweichungen.

Informationsmöglichkeiten 
für Fahrgäste
Damit haben Fahrgäste bei Go-Ahead fol-
gende Informationsoptionen:
• Online-Auskunftssysteme: Daten zu Ad-

hoc-Fahrplanabweichungen werden di-
rekt aus den Leitstellen von Go-Ahead 
an das Reisendeninformationssystem 
(RIS) übermittelt

• Twitterkanäle: ->!!!! Go-Ahead Baden-
Württemberg und ->!!!! Go-Ahead Bay-
ern veröffentlichen auf ihren Twitterka-
nälen jede einzelne Verspätungs- und 
Zugausfallmeldung

• Go-Ahead-Websites: Geplante Baustel-
len- und Ersatzfahrpläne sind stets ak-
tuell abrufbar auf ->!!!! go-ahead-bw.de 
und ->!!!! go-ahead.bayern

• Neuer Info-Service Fahrplanabweichun-
gen: Über die bedarfsgerechte News-
letteranmeldung bei Go-Ahead in ->!!!! 
Baden-Württemberg sowie ->!!!! Bayern 
kann jeder seine spezifischen Bahnlini-
en-Ersatzfahrpläne per Mailnewsletter 
abonnieren.

Informationen für 
unsere Land- und
Forstwirte

Landratsamt Ostalbkreis informiert:

Amtlicher allgemeiner Hinweis zur  
Überwachung und Bekämpfung von  
Nadelholz-Borkenkäfern in den 
Wäldern 
des Ostalbkreises
Die Untere Forstbehörde im Landratsamt Ost-
albkreis weist darauf hin, dass die Waldbesit-
zenden nach den Bestimmungen des Landes-
waldgesetzes (§ 12 LWaldG i. V. m. § 14 Abs. 1 
Nrn. 4, 5 LWaldG) verpflichtet sind, zur Abwehr 
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von Waldschäden, insbesondere der Ausbrei-
tung der Nadelholz-Borkenkäfer Buchdrucker 
(Ips typographus), Kupferstecher (Pityogenes 
chalcographus), Krummzähniger Tannenbor-
kenkäfer (Pityokteines curvidens) und Kleiner 
Tannenborkenkäfer (Cryphalus piceae) alle er-
forderlichen Maßnahmen durchzuführen. 

1. Geltungsbereich
Der Hinweis bezieht sich auf mit Fichte (Picea 
spec.) oder Weißtanne (Abies alba) bestockte 
Grundflächen (Rein- und Mischbestände) in den 
Wäldern des gesamten Ostalbkreises.

2. Überwachungspflicht
Die in Ziffer 1 genannten Wälder sowie die dort 
lagernden Nadelhölzer sind von den jeweiligen 
Eigentümern, Nutzungsberechtigten oder be-
auftragten Personen unverzüglich und bis 
31.8.2023 einmal wöchentlich auf Befall durch 
die oben genannten Nadelholzborkenkäfer zu 
kontrollieren.

3. Befallsmerkmale
Erkennbar wird der Befall an folgenden Symp-
tomen:
• Braunes Bohrmehl auf Rindenschuppen im 

Stammfußbereich oder auf liegenden Stäm-
men

• Einbohrlöcher in der Rinde (1 - 3 mm Durch-
messer)

• Harztrichter um Einbohrlöcher.
• Harztröpfchen und Harzfluss am Stamm, vor 

allem am Kronenansatz.
• Abblättern der Rinde oder Spechtschläge
• Abwerfen grüner Nadeln bei Fichten
• Kronenverfärbungen (rot) bei Tanne

4. Bekämpfungsmaßnahmen
Nadelholzborkenkäfer sind von den jeweiligen 
Eigentümern oder Nutzungsberechtigten unver-
züglich und wirksam, sachkundig und nach dem 
Stand der Technik zu bekämpfen oder von einem 
Dritten bekämpfen zu lassen. 
Erforderliche Bekämpfungsmaßnahmen sind: 
• Aufarbeitung der befallenen Bäume und Ab-

transport aus dem Wald vor dem Ausflug der 
Käfer zur Zwischenlagerung oder weiteren 
Verarbeitung (Mindestabstand zum nächsten 
befallsgefährdeten Bestand: 500 Meter)

• Entrindung der Stämme, wenn nur Larven 
oder Puppen (weißes Stadium) vorhanden 
sind

• Entrindung der Stämme und Entseuchung der 
Rinde durch Abtransport, Häckseln, Verbren-
nen, Verbringen in Plastiksäcke oder Kom-
postieren, wenn bereits entwickelte Käfer 
vorhanden sind.

• Entfernen von bruttauglichem Material aus 
dem Wald 

• Vollständiges Häckseln befallener Bäume und 
bruttauglichem Material

• Behandlung aufgearbeiteter Bäume auf dem 
Polter mit zugelassenen Pflanzenschutzmittel 
als letztes Mittel. Der Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln darf nur nach guter fachlicher 
Praxis und durch sachkundige Anwender 
durchgeführt werden. Behandelte Holzpolter 
sind mit Sprühfarbe zu Kennzeichen, z. B. mit 
dem Datum der Behandlung und dem ver-
wendeten Pflanzenschutzmittel. 

5. Frist
Zur Durchführung der Bekämpfungsmaßnah-
men setzt die Untere Forstbehörde gem. § 68 
Abs. 1 LWaldG eine Frist bis zum 05.06.2023.

6. Nichtbeachtung
Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises müssen 
Waldbesitzende mit dem Erlass einer gebühren-
pflichtigen forstaufsichtlichen Anordnung gem. 
§ 68 Abs. 1 S. 2 LWaldG rechnen, deren Umset-
zung bei Nichtbeachtung mit einem Bußgeld 
geahndet und mit Mitteln der Verwaltungsvoll-
streckung (Zwangsgeld, Ersatzvornahme) er-
zwungen werden kann.

7. Beratung im Privatwald
Für eventuelle Rückfragen und fachliche Bera-
tung wenden Sie sich bitte an den zuständigen 
Revierleiter der unteren Forstbehörde Ostalb-
kreis. 
Sofern Waldbesitzende nicht in der Lage sind, 
die v. g. Maßnahmen zu ergreifen, kann die 
untere Forstbehörde bei der Vermittlung von 
Forst-Unternehmern unterstützen. Für einige 
Bekämpfungsmaßnahmen können Fördermittel 
in Anspruch genommen werden.
Kontaktdaten finden Sie unter www.wald.ost-
albkreis.de.

8. Hinweis 
Im öffentlichen Wald werden die v. g. Aufgaben 
verantwortlich von den Beschäftigten der Lan-
desforstverwaltung und ForstBW (Staatswald) 
wahrgenommen.

Sperrmüll-,
Müllentsorgung

Abfuhrtermin Gelber Sack
Die nächste Abholung der gelben Säcke erfolgt 
am Dienstag, 02.05.2023 ab 7.00 Uhr.

Umweltverschmutzung und hohe 
Kosten durch wilde Müllablagerungen
Immer wieder kommt es im Ostalbkreis zu wil-
den Müllablagerungen. Letztens erreichte die 
GOA eine Meldung der besonderen Art aus der 
Gemeinde Bopfingen und der Polizei. Dort wur-
de im Wald ein Asphalthaufen illegal entsorgt. 
Wilder Müll ist nicht nur ärgerlich, sondern 
kann auch gefährlich und teuer für uns alle 
werden. Ein PAK-Test (Laboruntersuchung) 
musste vorab zeigen, wie der Asphalthaufen 
durch die GOA entsorgt werden kann. Daraufhin 
wurde der Personaleinsatz und die benötigten 
Gerätschaften geplant. Mehrere Mitarbeiter des 
Service-Trupps und Fuhrparks arbeiteten einige 
Tage mithilfe eines 2,5-t-Baggers mit zusätzli-
chem Hydraulikhammer. Für die Entsorgung 
standen3 große Absetzcontainer bereit, die aber 
nicht ausreichten. Eine weitere Fuhre wurde mit 
dem Lkw direkt auf die Deponie gebracht. Leider 
konnte der Verursacher nicht ermittelt werden.
Bei der GOA können Sie unter saubere.ostalb@
goa-online.de wilde Müllablagerungen melden.

Feuerwehr

Freiwillige Feuerwehr Jagstzell
Einsatz BR4 - Brand außerhalb Gebäude
Während unseres Floriansfestes wurden wir am 
Sonntag, 23.04.2023 um 15.14 Uhr zu einem 
Brand alarmiert. 
Ein Haufen mit Reisig und Grünschnitt hatte 
beim Ropfershof Feuer gefangen. Der Brand 
konnte mit einem C- Rohr zügig gelöscht wer-
den.
Vor Ort im Einsatz war das HLF 10 und das LF8/6 
sowie die Kameraden der Stützpunktwehr Ell-
wangen mit dem ELW, dem SW 2000 und LF 
Kats.
Weitere Einsatzberichte und Bilder finden Sie 
unter: www.feuerwehr-jagstzell.de

Floriansfest
Die FFW Jagstzell bedankt sich bei allen Besu-
chern des diesjährigen Flammkuchenabends 
und Floriansfestes recht herzlich.
Ein Dank gilt auch allen Kuchenspendern und 
Mithelfern.

Volkshochschule
Ostalb

VHS-Kurse in Jagstzell

23FV10010J
Mattias Neumeyer
Altersrente und Prävention- 
Vortrag der Deutschen Renten-
versicherung

Wann kann ich in Rente gehen? Habe ich Ab-
schläge zu erwarten? Darf ich zur Rente etwas 
dazu verdienen? 
Diesen und anderen Fragen werden wir an die-
sem Abend auf den Grund gehen. 
Aber wie schaffe ich es eigentlich bis zum Ren-
teneintritt gesund und fit zu bleiben? 
Hierbei kann Ihnen das Präventionsprogramm 
RV Fit helfen. RV Fit ist ein für Sie kostenfreies 
Trainingsprogramm mit Elementen zu Bewe-
gung, Ernährung und Stressbewältigung für ein 
ganzheitlich verbessertes Lebensgefühl.
Donnerstag, 04.05.2023, 19.30 - 21.00 Uhr
Jagstzell, Rathaus 
Bürgersaal
Gebühr € 5,00
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23F30108J Michaela Schenker
Progressive Muskelentspannung
„Stress und Hektik im Alltag kennen wohl alle 
von uns, aber wie soll man neben den ganzen 
Terminen noch Zeit für Entspannung einplanen? 
Mit der Progressiven Muskelentspannung nach 
Jacobsen steht uns zum Glück eine einfache und 
erprobte Entspannungsmethode zur Verfügung, 
die man - einmal erlernt- auch in ganz norma-
len Alltagssituationen anwenden kann, ohne 
dass man dafür viel Zeit aufwenden muss oder 
passendes Equipment braucht. An drei Abenden 
lernen wir die notwendigen Grundlagen, um die 
progressive Muskelentspannung danach dann 
selbstständig im Alltag nutzen zu können.„ 
Dienstag, 09.05.2023, 3-mal
Beginn: 18.30 Uhr
Jagstzell Rettungszentrum, Florianssaal, 
An der Jagstbrücke 10
€ 39,00

VHS in Rosenberg und in Rainau

23F10405RO Bernd Biebricher
Zeitenwende beim Sanieren im Gebäudebestand
- Wärmepumpen als Teil der energetischen 

Sanierung-
- Wärmepumpen ein Teil der energetischen 

Sanierung-
In diesem Vortrag wird auf die folgenden Punk-
te näher eingegangen
Zudem werden Tipps aus der Praxis aufgezeigt
1. Allgemeines zur energetischen Sanierung
2. Wärmepumpen:
- Welche Anwendungsvarianten gibt es?
- Welche Wärmepumpe ist für mein Objekt 

geeignet?
- Planung, Ausführung um Umsetzung
- Kosten und Wirkungsgrad
- Kombination einer Wärmepumpe mit PV-

Anlagen und Wärmedämmung
- Fußbodenheizung oder Heizkörper – was 

funktioniert in Verbindung mit einer Wärme-
pumpe

Mittwoch, 03.05.2023, 
19.00 Uhr bis 20.30 Uhr 
Rosenberg Seniorenstift, Edelrose
€ 5,00

23F10301RA Referentin: Arne Fiedler
Vortrag Transformation und Nachwuchsge-
winnung im Verein
- Erfahrungen und Perspektiven
Im Rahmen der Qualifizierungsmaßnahmen fürs 
Ehrenamt
Vereinsarbeit lebt vom Engagement und der 
Motivation aller Beteiligten. Trotz zahlreicher 
Bemühungen der letzten Jahre gelingt es vielen 
Vereinen immer weniger, junge Menschen für 
Mitgliedschaften und eigenes Engagement zu 
begeistern.
Wie gelingt es manchen Initiativen dennoch? 
Was sind die Schlüsselelemente für den Erfolg?
Was können wir in den Vereinen dazu beitragen, 
dass die Transformationsprozesse gelingen ohne 
den Kernauftrag des jeweiligen Vereins zu ver-
biegen?
Arne Fiedler begleitet diese Prozesse mit profes-
sionellen Elementen aus dem Bereich der Kom-

munikation und erarbeitet gemeinsam mit den 
Initiativen angepasste eigene Modelle für die 
jeweiligen Anliegen. Wir setzen uns mit dieser 
Thematik an Hand des laufenden Transformati-
onsprozesses der Kulturinitiative bilderhaus 
(Gschwend) auseinander und erarbeiten ge-
meinsam in Kleingruppen die jeweiligen erfor-
derlichen Schritte und erhalten Hinweise zu den 
Chancen und Risiken.
Arne Fiedler ist anerkannter Mediator (BM) und 
Prozessbegleiter unter anderem auch für das 
Regionalmanagement Kultur im Ostalbkreis.
Donnerstag, 11.05.2023, 19.00 Uhr
Rainau, Grundschule Schwabsberg
Gebühr: € 10,00

Erforderliche Anmeldung der Kurse unter 
07961/8786-986, info@vhs-ostalb.de oder 
www.vhs-ostalb.de

Notdienste

Rettungsdienst -
Notfallrettung/Notarzt
Feuerwehr (lebensbedrohliche Notfälle) 112

Notdienste
Augenärztlicher Notdienst  116 117
Kinderärztlicher Notfalldienst 116 117
HNO-ärztlicher Notfalldienst 116 117

Notfallpraxis Aalen am Ostalbklinikum
Im Kälblesrain 1, 73430 Aalen
Öffnungszeiten:
Montag  18.00 bis 22.00 Uhr
Dienstag 18.00 bis 22.00 Uhr
Mittwoch 13.00 bis 22.00 Uhr
Donnerstag 18.00 bis 22.00 Uhr
Freitag 16.00 bis 22.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag 8.00 bis 22.00 Uhr

Notfallpraxis Ellwangen an der Virngrundklinik
Öffnungszeiten:
Samstag, Sonntag, Feiertag 8.00 bis 22.00 Uhr

Mobiler Bereitschaftsdienst
Aalen-Ellwangen-Härtsfeld-Ries
(„Altkreis Aalen“)
Brauchen Sie Hilfe außerhalb der Öffnungszei-
ten der Notfallpraxen oder können aus medizi-
nischen Gründen die Praxis nicht aufsuchen, 
wählen Sie bitte die neue bundeseinheitliche 
Nummer 116 117 (erreichbar Freitag, 16.00 Uhr 
bis Montag, 8.00 Uhr, Mittwoch, 13.00 Uhr bis 
Donnerstag, 8.00 Uhr, übrige Werktage 18.00 Uhr 
bis 8.00 Uhr des Folgetages)

Schwäbisch Gmünd
Rufnummer für den ärztlichen Notfalldienst 
allgemein,- kinder-, augen- und HNO-ärzt-
licher Notfalldienst): 116 117 
(Anruf ist kostenlos)

Allgemeine Notfallpraxis Schwäbisch Gmünd
Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd
Wetzgauer Str. 85, 73557 Mutlangen
Öffnungszeiten: 
Mo., Di., Do., Fr. 18.00 – 22.00 Uhr 
Mi. 13.00 – 22.00 Uhr 
Sa., So. und Feiertage 8.00 – 22.00 Uhr

Zahnärztlicher Notdienst 
über Tel. 0761/120 120 00

Vogel aus dem Nest gefallen?  
Verletztes Tier gefunden?

Tierschutzverein Altkreis Crailsheim
Tel. 0160/96862751

Rufnummern-
Service

Wer-hilft-wem-Büro
Rathaus, Hauptstr. 6, Jagstzell
Tel. 01 51/ 29 11 23 49
Öffnungszeit: 
Donnerstag von 17.00 bis 18.00 Uhr

Frauen- und Kinderschutzeinrichtung
des Ostalbkreises (Frauenhaus)
Tel. 07171/ 2426

Frauennotruf-Telefon Ellwangen
Montag   9.00 Uhr – 11.00 Uhr und
Freitag 20.00 Uhr – 22.00 Uhr
Tel. 07961/969449
(Außerhalb der Geschäftszeiten ist die Mailbox 
geschaltet.)

Telefonseelsorge: 
Gesprächspartner rund um die Uhr
Tel. 0800/1110111 oder Tel. 0800/1110222

Katholische Sozialstation St. Martin gGmbH
• Häuslicher Pflegedienst
• Alten- und Krankenpflege, Haus- und Famili-

enpflege, hauswirtschaftliche Hilfen, Betreu-
ungsdienste, Nachbarschaftshilfe, Betreuungs-
gruppen für an Demenz Erkrankte, kostenlose 
Beratung zu allen Fragen der Pflege.

Büro: Ellwangen, Nikolaistraße 12,
Tel. 07961/9339950

Ökumenische Arbeitsgemeinschaft – 
Hospizdienst Ellwangen
Mitfühlen – Mittragen – Begleiten
Einsatzleitung: Tel. 0162/7641044

Störungsnummern für Strom und Gas
Servicenummern der EnBW ODR 
in Ellwangen
Strom Tel. 07961/9336-1401
Gas Tel. 07961/9336-1402
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Kirchliche 
Nachrichten

Seelsorgeeinheit Virngrund
Pfarramt Jagstzell 
Hauptstr. 9
73489 Jagstzell
Telefon 07967/236970
StVitus.Jagstzell@drs.de

Öffnungszeiten des Pfarrbüros:
Montag  16.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Dienstag  10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Freitag  10.00 Uhr bis 11.00 Uhr

Pfarramt Rosenberg
Haller Str. 3, 73494 Rosenberg
Telefon 07967/418 
ZurSchmerzhaftenMutter.Rosenberg@drs.de
StJakobus.Hohenberg@drs.de

Öffnungszeiten des Pfarrbüros:
Dienstag  14.30 Uhr bis 17.30 Uhr
Donnerstag  10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Freitag  10.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Pfarrer Harald Golla
Telefon 07967/2369720
Harald.Golla@drs.d

Pastoralreferentin Ramona Richter
Telefon 07967/2369730
Ramona.Richter@drs.de
www.se-virngrund.drs.de

Freitag, 28. April 2023
 19.00 Uhr Eucharistiefeier in Hütten
Samstag, 29. April 2023 – 
hl. Katharina v. Siena, Mitpatronin Europas
 14.00 Uhr Taufe von Fritz Ruck in Dankolts-

weiler
 17.30 Uhr Beichtgelegenheit in Hohenberg
 18.30 Uhr Vorabendmesse in Hohenberg
Sonntag, 30. April 2023 –
4. Sonntag der Osterzeit
Kollekte für kirchliche Berufe
 7.55 Uhr Rosenkranz in Jagstzell
 8.30 Uhr Eucharistiefeier in Jagstzell
  - Paula Januszok u. verst. Angehörige
 10.00 Uhr Kindergottesdienst in Jagstzell
 10.00 Uhr Eucharistiefeier in Rosenberg
 11.15 Uhr Taufe von Moritz Lüttig 
  in Hohenberg
 20.00 Uhr nightfire in Jagstzell
Montag, 1. Mai 2023 – 
hl. Josef der Arbeiter
 10.00 Uhr Eucharistiefeier zum Patrozinium in 

Hinterbrand, mit Fahrzeugsegnung
 18.00 Uhr Maiandacht in Jagstzell, mitgestal-

tet vom Chörle, Kollekte für den 
Blumenschmuck 

 18.30 Uhr Maiandacht in Hohenberg, bei 
schönem Wetter in der Grotte

Dienstag, 2. Mai 2023
 14.00 Uhr Eucharistiefeier in Rosenberg
Mittwoch, 3. Mai 2023 – 
hl. Philippus u. hl. Jakobus, Apostel
 18.00 Uhr Rosenkranz in Dankoltsweiler

 18.30 Uhr Eucharistiefeier in Dankoltsweiler
Donnerstag, 4. Mai 2023
 16.30 Uhr eucharistische Anbetung in Jagst-

zell und ab
 17.30 Uhr stille Anbetung bis 22.30 Uhr
 18.30 Uhr Eucharistiefeier in Rosenberg
Freitag, 5. Mai 2023 –
Herz-Jesu-Freitag
 15.00 Uhr Wortgottesfeier mit Kommunio-

nempfang im Pflegestift in Rosen-
berg

 18.00 Uhr Rosenkranz in Hohenberg
 18.30 Uhr Eucharistiefeier in Hohenberg
  kein Rosenkranz in Dankoltsweiler
 18.00 Uhr Aussetzung des Allerheiligsten in 

Jagstzell, anschließend Herz-Jesu-
Rosenkranz und Nachtanbetung 

  bis Samstag früh um 8.00 Uhr
Samstag, 6. Mai 2023
 8.00 Uhr Eucharistiefeier in Jagstzell
 14.00 Uhr Trauung des Paares Johannes Hald 

und Julia geb. Luncz
  mit Taufen von Leon und Lotta Hald 

in Jagstzell 
 18.30 Uhr Vorabendmesse in Rosenberg
Sonntag, 7. Mai 2023 – 
5. Sonntag der Osterzeit
Kollekte für die eigene Kirchengemeinde
 8.30 Uhr Eucharistiefeier in Hohenberg
 8.55 Uhr Rosenkranz zu Ehren des Allerhei-

ligsten Altarsakraments in Jagstzell
 10.00 Uhr Eucharistiefeier in Jagstzell
  - Luzia u. Viktor Engelhard
  - Arme Seelen
 11.15 Uhr Taufe von Anna Rose Schneider in 

Hohenberg
 14.00 Uhr Taufe von Feli Schlosser in Jagstzell

Wir laden wieder recht herzlich 
alle Kinder mit ihren Familien zu 
unserem Kindergottesdienst 
am 30. April 2023 um 10.00 

Uhr in die St. Vitus-Kirche Jagstzell ein.
Unser Thema ist: „Unterwegs mit dem heiligen 
Christophorus“
Der heilige Christophorus gilt als der Schutz-
patron der Reisenden und der Fahrzeugführer.
Auch ihr habt zu Hause bestimmt tolle Fahr-
zeuge, mit denen ihr viel unterwegs seid.
Eure Fahrräder, Laufräder, Bobbycars etc. wollen 
wir gemeinsam vor der Kirche mit euch segnen.
Also bringt alle euer Lieblingsfahrzeug mit!
Wir freuen uns auf euch! Euer KIGO-Team

Bericht 
aus der Kirchengemeinderatssit-
zung vom 20. April 2023
Zur April-Sitzung begrüßte Pfr. 

Golla die Räte. Vier Mitglieder fehlten ent-
schuldigt. 
Nach dem Impuls und der Genehmigung des 
letzten Protokolls folgte der Bericht aus dem 
Kindergartenausschuss. Der Kindergarten ist 
auch im neuen Kindergartenjahr 2023/24 gut 
belegt. Er startet im August mit 82 Kindern und 
füllt sich im Kindergartenjahr auf 98 Kinder bei 
einem Platzangebot für maximal 102 Kindern. 
Da seit April Personal im Umfang von 100 % 
fehlt, mussten die Öffnungszeiten reduziert 
werden. Dies geht mit einer Reduzierung der 
Elternbeiträge einher, der das Gremium ein-
stimmig zustimmte. Dreimal in der Woche be-
steht das Angebot der Notgruppenbetreuung. 
Die Personalgewinnung/-situation stellt ein 
großes Problem dar, sodass neue Wege überlegt 
werden müssen, um den Eltern beim Spagat 
zwischen Kinderbetreuung und Berufstätigkeit 
unterstützend an der Seite stehen zu können. 
Der Bau des Waldkindergartens ist im Zeitplan 
und Bürgermeister Peukert zeigte sich zuver-
sichtlich, dass er wie geplant zum Beginn des 
neuen Kindergartenjahres in Betrieb genommen 
werden kann. 
Der Leiter des Bauausschusses berichtete von 
Störungen an der neuen Lautsprecheranlage, 
diesbezüglich wird er Kontakt mit der Firma 
Steffens aufnehmen. Die erforderliche Repara-
tur am Dachstuhl der Sakristei ist mit einem 
Fachbetrieb auf Ende April terminiert.
Im Bericht aus der Kirchenpflege wurde klar, 
dass die geplante Änderung der Kassengeschäf-
te mit Verlagerung aller Kassengeschäfte ins 
kirchliche Verwaltungszentrum Ellwangen vom 
Gremium und der Kirchenpflegerin kritisch ge-
sehen wird. Sie wurde deshalb einstimmig ab-
gelehnt. Dem Angebot für ein tragbares Laut-
sprecher-Set in Höhe von 2285 € wurde 
zugestimmt. 
Die Vorbereitungen für das kirchliche Mitar-
beiterfest am 12. Mai im Saal der „Jagstaue“ 
sind im Gange. Die Einladungen werden derzeit 
verteilt. 
Der Rückblick über die Kar- und Ostertage mit 
den vielfältigen Liturgieangeboten fiel positiv 
aus. Auch das Fest der Erstkommunion wurde 
als ein gelungenes Fest wahrgenommen, das 
von Pastoralreferentin Ramona Richter hervor-
ragend vorbereitet und begleitet worden war 
und Eltern und Kinder gut miteinbezogen wur-
den. Künftig soll überlegt werden, dass bei 
starkem Regen der Treffpunkt der Erstkommuni-
onkinder im Vitusheim ist und in diesem Fall auf 
die „kleine Prozession“ verzichtet wird. 
Bei der Sitzung der Krankenpflegevereine des 
Dekanats wurde der Verein „Wir pflegen“ von 
der engagierten Vertreterin des Ostalbkreises, 
Christine Glass, vorgestellt. Kernaufgabe des 
Vereins ist es, den pflegenden Angehörigen eine 
Stimme zu geben. Ca. 80% der Pflegebedürfti-
gen, gleich welchen Alters, werden zu Hause 
gepflegt und nur 20 % in Heimen. Durch gute 
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Lobbyarbeit in Berlin wird der Verein auch in 
Regierungskreisen gehört, kann hier Einfluss 
ausüben und setzt sich dafür ein, die Situation 
von pflegenden Angehörigen zu verbessern. Be-
grüßen würde sie es, wenn die Krankenpflege-
vereine Mitglied dieses Vereins werden würden.
Neue Aufgaben für die Krankenpflegevereine 
sehen auch die Leitungen der teilnehmenden 
Sozialstationen Abtsgmünd, Lauchheim und Ell-
wangen. Durch die guten Leistungen der Pfle-
gekassen fallen nur noch kleine Beträge zur 
Erstattung bei den Mitgliedern an. Die Grund-
idee, die Unterstützung der kirchlichen Pflege-
station am Ort, greift durch die Umwandlung zu 
Sozialstationen mit großem Einzugsgebiet nicht 
mehr. Hier sollen Ideen gesammelt werden, wie 
die Mitglieder durch z.B. themenspezifische 
Fortbildungen und Vorträge gestärkt werden 
können. 
Es folgte eine nicht öffentliche Sitzung, bevor 
Pfr. Golla die Sitzung mit einem Dank an die 
Räte beendete.
Elisabeth May, Gewählte Vorsitzende

Aus der Seelsorgeeinheit:
Herzliche Einladung 
zum nightfire
Am kommenden Sonntag,  
den 30. April, feiern wir um 
20.00 Uhr das nächste night-
fire in der St. Vitus-Kirche in 
Jagstzell.

Wir laden Sie ein: Kommen und genießen Sie 
die besondere Atmosphäre des nightfires bei 
Kerzenlicht, biblischen Impulsen und berühren-
den geistlichen Liedern. Schöpfen Sie Kraft und 
Stärke durch die eucharistische Anbetung, in-
dem Sie eine Stunde bei Jesus verweilen.
Bereits ab 19.30 Uhr und während des gesam-
ten nightfires besteht im Vitusheim wieder die 
Möglichkeit zur Beichte oder zu einem Gespräch 
bei Pfarrer Manfred Schmid.
Das nightfire-Team

Vorankündigung Nachtanbetung
Die nächste Nachtanbetung findet kommende 
Woche in der St. Vitus Kirche in Jagstzell statt. 
Am Freitag, den 5. Mai, wird um 18.00 Uhr das 
Allerheiligste zur Anbetung ausgesetzt. Wäh-
rend der Nacht bleibt die Kirche zum stillen 
Gebet geöffnet. Den Abschluss der Nachtanbe-
tung bilden eine Eucharistiefeier und der eucha-
ristische Segen am Samstagmorgen um 8.00 Uhr. 
Wir laden Sie ein: Kommen Sie für einen kurzen 
Augenblick in die Kirche oder verweilen Sie 
längere Zeit bei Jesus; ganz spontan und ohne 
Anmeldung.
Falls Sie eine Anbetungsstunde verbindlich 
übernehmen möchten, können Sie sich gerne an 
das Pfarrbüro Jagstzell (Tel. 236970) wenden.
„Wenn wir anbeten, erlauben wir Jesus, uns zu 
heilen und zu verändern. Durch die Anbetung 
geben wir dem Herrn die Gelegenheit, uns mit 
seiner Liebe zu verwandeln, unser Dunkel zu 
erhellen, uns in der Schwachheit Kraft und in der 
Prüfung Mut zu verleihen. Anbeten heißt, sich 
auf das Wesentliche zu konzentrieren.“ (Papst 
Franziskus)
Das Anbetungs-Team

In jede hohe Freude mischt 
sich eine Empfindung der 
Dankbarkeit
-Marie Freifrau von Ebner-
Eschenbach-

„Weites Herz – 
offene Augen!“ 
so lautete das Motto unserer 
diesjährigen Erstkommuni-
onvorbereitung.
In den vergangenen zwei 
Wochen empfingen insge-
samt 17 Kinder unserer Seel-
sorgeeinheit die heilige Kom-
munion.
Wir freuen uns sehr darüber!
Vor allem aber sind wir dankbar, dass wir die 
Kinder und ihre Familien auf dem Weg begleiten 
und dieses wichtige Fest mit Ihnen feiern durf-
ten. 
Es war ein fröhlicher, vielseitiger Weg mit neu-
en Eindrücken und Erfahrungen, der vor allem 
durch die Gemeinschaft in den Gruppenstun-
den, Gottesdiensten und gemeinsamen Termi-
nen wie einem Kennenlernnachmittag auf der 
Borro-Ranch oder dem lebendigen Adventska-
lender viel Freude mit sich gebracht hat.
Ein besonderer Dank gilt den Müttern, die sich 
dazu bereit erklärt haben, eine Gruppe zu leiten. 
Über Wochen hinweg haben sie viel Zeit, Ener-
gie, Engagement, Geduld und Fantasie einge-
setzt und eingebracht! Vielen herzlichen Dank 
für Ihre Unterstützung!
Wir möchten uns ebenfalls bei den Musikern 
und Musikerinnen, bei den vielen helfenden 
Händen im Bereich der Gestaltung (Blumen-
schmuck, Birken, Liedheft, Mottobild,...), der 
Koordination (Frau Greiner und Frau Ilg) und der 
Liturgie (MesnerInnen, Ministranten) bedanken. 
Sie alle haben dazu beigetragen, dass die Kinder 
und Familien ein schönes, individuelles Fest 

feiern konnten, das hoffentlich noch lange im 
Gedächtnis – aber vor allem im Herzen - bleibt.
Pfarrer Harald Golla und Pastoralreferentin 
Ramona Richter

Foto: N. Fauser

Galerie & Museum Altes Rathaus Rosenberg
Sonderausstellung bis zum 30. Juni 2023
„Es war einmal...“ – die Rosenberger Kirche im 
Wandel der Zeit

Öffnungszeiten:
Nach Absprache mit der Gemeindeverwaltung 
Rosenberg, Tel. 07967/9000-0 und an jedem  
1. Sonntag im Monat von 14.00 bis 17.00 Uhr

Ökumene:
Strickkreis
Am Dienstag, den 2. Mai 
2023 findet unser nächstes 
Treffen statt. 

Treffpunkt: Vitusheim im Marienzimmer
Uhrzeit: 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Weitere Maitermine sind am 9. Mai 2023 / 
16. Mai 2023 /23. Mai 2023 und 30. Mai 
2023
Herzliche Einladung an alle interessierten Stri-
ckerinnen

Viktoria Dreßler

Evangelische Kirchengemeinde 
Rechenberg
Evang. Kirchengemeinden 
Rechenberg und Weipertshofen
Zum Schloss 3, 74597 Stimpfach-Rechenberg
Telefon: 07967 / 306, Email: pfarramt.rechen-
berg-weipertshofen@elkw.de

Das Gemeindebüro ist dienstags von 9.00 Uhr 
– 12.00 Uhr geöffnet. 
Pfarrer Rainer Oberländer erreichen Sie außer-
halb der Öffnungszeiten sowohl per E-Mail als 
auch per Telefon. Gegebenenfalls können Sie 
auch eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter 
hinterlassen. Wir rufen Sie zurück, sobald es 
möglich ist.

Sonntag, 30. April 2023 Jubilate
Wochenspruch: Ist jemand in Christus, so ist er 
eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, 
es ist alles neu geworden. 2. Kor. 5,17
 9.30 Uhr Konfirmation in Weipertshofen in 

der Georgskirche (Pfarrer Oberländer)
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  Konfirmiert werden: Elias Holl, Finn 
Lindenmeier, Marie Raab, Lisa 
Schmidt und Matthias Tausch.

 10.15 Uhr Gottesdienst in Rechenberg 
  (Pfarrerin Glock)
  Das Opfer ist für besondere gesamt-

kirchliche Aufgaben bestimmt.
  Gleichzeitig Kinderkirche im Ge-

meindesaal
Dienstag, 2. Mai 2023
 18.00 Uhr Probe der Jungbläser Rechenberg
 20.00 Uhr Probe des Posaunenchores Rechen-

berg
Freitag, 5. Mai 2023
 17.00 Uhr Probe der Konfirmanden auf dem 

Schulhof
Sonntag, 7. Mai 2023 – Kantate
Wochenspruch: Singet dem Herrn ein neues Lied, 
denn er tut Wunder. Ps. 98,1
 9.30 Uhr Konfirmation in Jagstzell auf dem 

Schulhof (Pfarrer Oberländer)
  (Bei sehr schlechtem Wetter in der 

Kirche)
  Konfirmiert werden: Julian Berger, 

Kai Dziwisch, Elias Dyck und Vero-
nika Stegmaier.

Anmeldung der neuen Konfirmanden 
Für die Konfirmation im Jahr 2024 kommen 
diejenigen Jugendlichen infrage, die im Jahr 
2024 ihren 14. Geburtstag feiern (oder bereits 
14 sind) und evangelisch getauft sind (oder 
evangelisch getauft werden möchten). Für den 
Besuch des Unterrichts ist es dabei hilfreich, 
wenn die Jugendlichen jetzt bereits die siebte 
Klasse besuchen, denn in der achten Klasse wird 
der Mittwochnachmittag von den Schulen ver-
bindlich freigehalten. 
Hierzu findet ein Informationsabend für die 
Eltern am Mittwoch, 10. Mai um 19.30 Uhr 
im Dorfgemeinschaftshaus Weipertshofen 
statt. 

Deutsches Rotes Kreuz Jagstzell

Einladung zur Hauptversammlung
Am Freitag, 05.05. um 19.30 Uhr 
findet im Rettungszentrum in 
Jagstzell unsere diesjährige Jahres-

hauptversammlung statt.
Tagesordnung:
 1. Begrüßung
 2. Totenehrung

 3. Berichte
 4. Entlastung der Vorstandschaft
 5. Ehrungen
 6. Grußwort
 7. Beschlussfassung über eingegangene Anträge
 8. Verschiedenes
Anträge sind bis spätestens 28.04.2023 bei 
unserem Bereitschaftsleiter Markus Hald oder 
Ortsvereinsvorsitzenden Silvana Schenk abzu-
geben.

Gemeinsamer Gemeindeausflug 
nach Steinheim
Auf den Spuren von Meteoren, Astronauten und 
dem Liederdichter Philipp Friedrich Hiller gab es 
einiges zu entdecken für die knapp 50 Mitrei-
senden des gemeinsamen Gemeindeausfluges 
nach Steinheim am Albuch. Zu Beginn stand der 
Besuch des Meteorkratermuseums, der Auf-
schluss über die Entstehungsgeschichte des 
Steinheimer Beckens und auch des Nördlinger 
Rieses gab. Von einem kleinen Hügel aus er-
läuterte der Museumsführer Walter Kraft die 
Besonderheiten des Steinheimer Meteorkraters. 
Nach dem Mittagessen im Landhotel Wental 

nutzen viele die kleine Pause für einen Spazier-
gang ins „Steinerne Meer“, wo viele bizarre Fels-
formationen zu bewundern waren. Schließlich 
führte Adalbert Feiler die Gemeindeglieder ins 
Leben und Werk von Philipp Friedrich Hiller ein, 
der über 20 Jahre in Steinheim als Pfarrer und 
Liederdichter wirkte. Feiler hat selbst viel über 
Hiller geforscht und eine Dauerausstellung im 
Turm der Peterskirche zusammengestellt. Vor der 
Abreise empfingen Helferinnen und Helfer der 
Kirchengemeinde Steinheim die Reisegruppe zu 
Kaffee und Kuchen im Evangelischen Gemeinde-
haus. Es war ein lohnender Ausflug mit vielen 
schönen Begegnungen.

Kirchengemeinden feiern ein Tauffest am Reiglersbachstausee
Die Taufe ist etwas Wundervolles, einmalig, 
kostbar, ein Plus-Zeichen vor unserem Leben.
In der Taufe wird Gottes großes „Ja“ uns zu-

gesprochen, es wird greifbar, wirklich.
Darum lädt die evangelische Kirche in diesem Jahr deutschlandweit dazu 
ein, gemeinsam die Taufe zu feiern. Die Aktion #DeineTaufe steht unter 
dem Leitspruch „Viele Gründe, ein Segen. Deine Taufe.“ Und unsere Ge-
meinde ist mit dabei!
Am Johannistag (24.6.2023) wollen wir zusammen mit vielen anderen 
Taufe und/oder Tauferinnerung feiern – und neu entdecken, warum die 

Taufe ein Herzstück des christlichen Glaubens ist und immer wieder zu 
einer Kraftquelle werden kann. In den nächsten Tagen bekommen Sie 
eventuell Post von uns als Kirchengemeinde, wenn Ihr Kind, Ihr Jugend-
licher oder Sie selbst ungetauft sind. 

Schon jetzt laden wir Sie ganz herzlich zum Gottesdienst an diesem Sams-
tag am Reiglersbachstausee um 15 Uhr ein, denn wir wollen mit den 
Tauffamilien, mit Kindern und Jugendlichen und allen interessierten Ge-
meindegliedern ein Fest feiern – Tauffest.

VIELE GRÜNDE, EIN SEGEN. DEINE TAUFE.

Vereinsmitteilungen

Wer-hilft-wem-Verein
Wir sind wieder persönlich für 
Sie da
Ab 04.05.2023 ist unser Büro 
wieder jeden Donnerstag von 
17.00 - 18.00 Uhr geöffnet. Wir 

freuen uns, wenn Sie bei uns vorbeischauen. 
Natürlich sind wir auch weiterhin unter der 
Nummer 01512/9112349 erreichbar. 
Ihr Wer hilft wem-Verein 
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Obst- und Gartenbauverein 
Jagstzell

Herzliche Einladung zur diesjähri-
gen Ausfahrt des OGV Jagstzell 
zur Bundesgartenschau nach 
Mannheim am 17.06.2023 
Die wunderschönen Parkanlagen 

laden mit ihrer blühenden Pracht, den innova-
tiven Konzepten, den inspirierenden Bepflan-
zungen zum Verweilen auf dem Land, Wasser 
und in der Luft ein. Der Luisenpark und der 
Spinelli-Park sind sogar durch eine Seilbahn 
miteinander verbunden. 
Mit dem Bus fahren wir gemeinsam zur BuGa 
und verbringen einen genussvollen Tag in 
Mannheim. Nach einer kleineren gemeinsamen 
Führung im Luisenpark lädt der Tag zum Genie-
ßen Verweilen und entdecken in den wunder-
schönen Parkanlagen ein. 
Treffpunkt: 17.06.2023, 6.50 Uhr, Schule 
Jagstzell 
(7.00 Uhr Abfahrt mit kleiner Frühstückspause: 
der OGV lädt zu Café, Butterbrezel und einem 
Glas Sekt, Getränke können auch beim Bus-
fahrer erworben 
werden)
Rückfahrt gegen 
17.00 Uhr, mit 
E inkehr s topp 
zum Abendes-
sen ...so, dass 
wir gegen 21.00 
Uhr wieder zu-
rück in Jagstzell 
sein werden.

Der Preis beinhaltet:
• die entspannte Fahrt im modernen Omnibus 

der Fa. Weis Reisen
• Kleines Frühstück 
• den Eintritt 
•  die Führung im bezaubernden Luisenpark

Reisepreis pro Person:
• Mitglieder 55 € 
• Nichtmitglieder 65 € 
•  Kinder und Junggebliebene 

bis 24 Jahre 30 € 

Anmeldung erfolgt durch die Überweisung 
des Reisepreises auf das Konto des Obst- und 
Gartenbau-Verein Jagstzell 
IBAN: DE74 6149 1010 0393 4670 15 
 VR-Bank Jagstzell

Bei Rückfragen können Sie sich an Waltraud 
Gschwender, Tel. 07967/8200 wenden.

Wir freuen uns auf Sie!

Gesangverein 
Dankoltsweiler

EINLADUNG 
zur Maibaum-Hocketse
Am Samstag, 29.04.2023 wird in 

Dankoltsweiler der Maibaum aufgestellt. 
Zu diesem Ereignis veranstaltet der 

Gesangverein Dankoltsweiler wieder eine 
Maibaum-Hocketse. 

Dazu laden wir alle Bürgerinnen und 
Bürger recht herzlich ein. Ab 17.00 Uhr 

gibt es Essen und Getränke in gemütlicher 
Runde am Backhaus in der Ortsmitte.

Auf zahlreiche Besucher freuen sich das 
Dorf und der Gesangverein

Voraussetzung für die Hocketse ist gute 
Witterung!

Kleintierzuchtverein Jagstzell
Vorankündigung
Am Samstag, 13.05.2023 um 
20.00 Uhr findet die diesjäh-
rige Generalversammlung des 

Kleintierzuchtvereins Jagstzell im Vereinsheim 
der Kleintierzüchter statt. Wir möchten jetzt 
schon alle Vereinsmitglieder dazu herzlich ein-
laden.
Anträge zur Generalversammlung können bis 
07.05.2023 beim ersten Vorsitzenden Karl 
Berger, Oberer Weiler 19, oder beim 2. Vorsit-
zenden Ludwig Hald, Schulstraße 5, eingereicht 
werden.
Wir hoffen auf einen regen Besuch!

Die Vorstandschaft

ACHTUNG! Heute, am 28.04.2023 findet ab 
20 Uhr unser monatlicher Stammtisch statt. 
Wir freuen uns auf viele Vereinsmitglieder und 
Gäste, die mit uns einen netten Abend ver-
bringen möchten.

Ihr Kleintierzuchtverein

Schützengilde Jagstzell
Ergebnisse 
Kreismeisterschaften 2023
In diesem Jahr meldeten sich 12 

Schützinnen und Schützen von der Schützen-
gilde Jagstzell zu den diesjährigen Kreismeister-
schaften. Es waren die ersten Kreismeister-
schaften seit 4 Jahren. 
Die Schützengilde erzielte mit den gemeldeten 
Schützen mehrere Meister- sowie Vizemeister-
titel, die zur Teilnahme an den Landesmeister-
schaften berechtigen.
Besonders zu erwähnen ist dabei, dass unser 
Jungschütze Julian Berger den Meistertitel er-
ringen konnte. Auch unsere Senioren (die bei 
den Meisterschaften für die Schützenkamerad-
schaft Aalen-Neßlau gemeldet waren) konnten 
vordere Plätze erringen.

Unsere Maiwanderung führt uns in die 
westliche und südwestliche Region von 
Jagstzell. Treff punkt der Wanderung ist 
am Dienstag, 2. Mai 2023, um 13.30 
Uhr beim Parkplatz am „Rett ungszen-
trum“, in der Straße „An der Jagstbrücke“. 
Hier bilden wir Fahrgemeinschaft en und 
fahren zum Parkplatz in der Industriestra-
ße. Start der Wanderung ab Parkplatz 
Industriestraße um 13.45 Uhr. Weitere 
Wanderer können hier noch „einsteigen“. 
Die reine Wanderzeit bei hoffentlich 
schönem Frühlingswett er beträgt etwa 

2,50 bis 3,0 Stunden. Eine Einkehr am 
Ende der Wanderung ist vorgesehen. Je-
dermann, ob jung oder alt, ist zur Teil-
nahme herzlich eingeladen! Kommen Sie 
einfach mit, in der Gruppe läuft  es sich 
besser und es ist auch unterhaltsamer. 
Gutes Schuhwerk ist bei unseren Wan-
derungen immer zu empfehlen! Eine An-
meldung ist nicht erforderlich. Die nächs-
te Wanderung fi ndet wieder am Dienstag, 
6. Juni 2023 statt .
DRK Jagstzell - Wandern - Ott o Zwerger

DRK Jagstzell
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Nachfolgend die Ergebnisse im Einzelnen:
Einzelwertung Luftgewehr – 
Jugend männlich
1. Julian Berger 177

Einzelwertung Luftgewehr – 
Jugend männlich
5. Karolin Bauer 316

Einzelwertung Luftgewehr – Herren
5. Simon Nagel 391
9. Florian Wiedmann 382

Einzelwertung Luftgewehr – Damen
9. Katrin Runge 386
14. Romina Ifland 343

Einzelwertung Luftgewehr – Herren
10. Daniel Heinze 364
14. Matthias Quinger 62

Einzelwertung KK-Liegend 50 m – Herren
10. Stefan Weber 562

Einzelwertung Freie Pistole – Herren
10. Stefan Weber 176

Einzelwertung Luftgewehr – Mixed Team
6. Simon Nagel 400
7. Katrin Runge 396
11. Florian Wiedmann 375
12. Romina Ifland 363

Einzelwertung Aufgelegt LG – Senioren
6. Franz Mahr 313
7. Klaus Jablanofsky 312
11. Josef Lechner 308

Mannschaftswertung Luftgewehr – 
Mixed Team
3. SGi Jagstzell 797
6. SGi Jagstzell 2 738

Mannschaftswertung Luftgewehr – Herren
2. SGi Jagstzell: 1135

Mannschaftswertung Aufgelegt LG – 
Senioren
1. SKam Aalen Nesslau 935

Schützengilde Jagstzell e.V.
Pressewart

Erö� nung der Freiluftsaison - 
die Bogengruppe lädt zum 
Weißwurstessen ein
Die Bogengruppe der Schützengilde lädt 
hiermit die Bevölkerung der Gemeinde 
Jagstzell am Sonntag, den 30.04.2023 ab 
10.00 Uhr zu einem Weißwurstessen auf der 
Bogenwiese hinter dem Schützenhaus recht 
herzlich ein.
Dieses Angebot richtet sich auch an all jene, 
die sich für den Bogensport interessieren 
oder einfach einmal unseren Bogenschüt-
zen über die Schulter schauen möchten.
Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher.
Bogengruppe Jagstzell

SV Jagstzell
Abteilung Fußball
Aktive
Planloses Spiel
Am vergangenen Sonntag empfing 
der SV Jagstzell den Sportverein 

aus Dalkingen. Die Gäste hatten einen guten 
Lauf mit zwei Siegen aus den letzten beiden 
Spielen.
Aus diesem Grund wirkten die Dalkinger direkt 
von Beginn an frischer und boten dem SVJ einen 
harten Kampf. Trotzdem konnte der SVJ durch 
ein direktes Freistoßtor von Timo Ziegler den 
ersten Treffer des Spiels verbuchen, welcher 
unhaltbar für den Torwart war. 
Anstatt durch diesen Treffer befreiter aufspielen 
zu können kassierte der SVJ nur 3 Minuten 
darauf den Ausgleichstreffer, nachdem der 
gegnerische Spieler unbedrängt von der Mittel-
linie bis zum Strafraum voranschreiten konnte.
Mit dem Momentum auf der Seite der Gäste 
konnten diese wenig später den nächsten Hoch-
karäter rausspielen, wobei dieser glänzend vom 

Schlussmann von Jagstzell pariert werden 
konnte.
Ohne die nötige Bissigkeit gelang es Jagstzell 
nicht in das Spiel reinzufinden, sodass man nur 
über lange Bälle der Innenverteidiger gefährlich 
wurde, auf welche sich der Gegner gut ein-
stellen konnte. So entstand auf beiden Seiten 
bis zur Halbzeit keine Gefahr mehr.
Zu Beginn der zweiten Halbzeit schien der SVJ 
die Überhand gewonnen zu haben, da sich das 
Spielgeschehen mehr und mehr in die Hälfte der 
Dalkinger aufhielt. 
Durch die gewonnene Präsenz konnte eine 
Viertelstunde nach Wiederanpfiff ein weiterer 
Freistoß in Strafraumnähe gewonnen werden, 
welchen Ziegler wiederum in das gegnerische 
Tor unterbrachte.
Im Anschluss kam der SVJ über die Mannen von 
Yannick Leinmüller und Sebastian Kuhn zu gu-
ten Chancen. Allerdings fehlten beim Abschluss 
das nötige Glück und die benötigte Effizienz, um 
die Führung auszubauen.
In der 72. Spielminute kamen die Gäste dann 
wieder zum Zug, sodass diese ebenfalls einen 

HHIIGGHHLLIIGGHHTTSS
Grußworte

Verleihung der PRO MUSICA-Plakette
Rückblick auf 100 Jahre MVJ 

Seid alle dabei und feiert mit uns. 
Wir freuen uns darauf!

MUSIKVEREIN JAGSTZELL E.V.

Saammsstaagg,, 06.. Maai 2023
1199::0000 UUhhrr

Turrnn-- uunndd FFeesstthhaallllee JJaaggssttzzeellll

HERRZZLLIICCHHEE EEIINNLLAADDUUNNGG 
ZZUUMM FFEESSTTAABBEENNDD

T

HHHHH

MMIITTWWIIRRKKEENNDDEE
Musica Dankoltsweiler

Musikalische Früherziehung
Musikverein Jagstzell



28. April 2023  l  Nummer 17  l  Seite 16

Freistoß in aussichtsreicher Position erhielten. 
Diesen konnten sie an der Mauer vorbei und 
rechts unten neben den Pfosten schlenzen. 
Nach dem erneuten Ausgleichstreffer setzte 
Jagstzell nochmal alles nach vorne, spielte da-
bei aber zu überhastet, sodass aufgrund der 
Ungenauigkeit der gespielten Bälle die Abwehr 
der Gäste nicht zwingend gefordert wurde. 
In den letzten Minuten ging das Spiel dann hin 
und her, darauf ausgerichtet, wem der Lucky 
Punch gelang in den letzten Minuten. Nach 
einem Eckball von Jagstzell konnten die Dalkin-
ger den Ball klären und erreichten ihren Stür-
mer. Dieser ließ sich beim 1 gegen 1 gegen den 
letzten Abwehrspieler von Jagstzell keine Blöße 
zeigen und sorgte mit einem platzierten Schuss 
für den 2:3 Endstand. 
Unterm Strich ergibt das für den SVJ die erste 
sportliche Niederlage, nach einer schwachen 
Performance, welche aus diesem Grund auch 
verdient ist. Aus diesen Fehlern muss man ler-
nen, um für das kommende Spiel gewappnet zu 
sein.

Reserve:
Im Vorfeld der ersten Mannschaft, bestritt die 
Reserve ihr zweites Rückrundenspiel.
Man zeigte von Beginn an, dass man aus der 
letzten Partie in Fachsenfeld gelernt hatte und 
zeigte eine mannschaftlich geschlossene Leis-
tung. Aufgrund der überlegenen Spielanteile 
kam der SVJ auch direkt zu vielen guten Chan-
cen durch Christoph Schindler und Matthias 
Rettenmeier, wobei die Konzentration im Schuss 
versagte. Die Gäste wurden immer weiter in ihre 
eigene Hälfte gedrängt und konnten sich von 
der offensiven Power des SVJ nicht befreien.
Für das 1:0 dauerte es dann dennoch bis zur 
30ten Minute. Albijon Morina konnte sich nach 
Zuspiel von Jan Graule auf der linken Außen-
seite gegen mehrere Gegner durchsetzen und 
spielte den Ball an der Strafraumkante in die 
Mitte, wo Granit Milaj lauerte und lässig ein-
schieben konnte.
In der zweiten Halbzeit verflachte sich das 
Spielgeschehen ein bisschen, sodass beide 
Mannschaften einen Gang zurückschalteten.
Für die vermeintliche Vorentscheidung konnte 
Matthias Rettenmeier in der 85. Spielminute 
sorgen, nachdem er im gegnerischen Strafraum 
allein gelassen wurde und gekonnt mit dem 
Kopf zum 2:0 einnicken konnte.
Direkt im nächsten Angriff konnte Bernd Engel-
hard alles klar machen, scheiterte aber am 
Pfosten. Im darauf entstehenden Konter konnte 
der SVJ den Ball nicht aus dem Strafraum klä-
ren, sodass der Unglücksrabe Engelhard durch 
ein Eigentor zum Anschlusstreffer für die Geg-
ner sorgte.
In der Nachspielzeit erhielt Dalkingen noch ei-
nen Eckball, welcher bis zum zweiten Pfosten 
rauschte und dort einen frei stehenden Gegner 
fand. Dieser ließ sich nicht lange bitten und 
erzielte den Ausgleichstreffer.
Auch hier konnte sich der SVJ nach einer guten 
ersten Hälfte nicht belohnen und muss mit dem 
einzelnen Punkt nun leben.

Am kommenden Sonn-
tag gastiert der SV 
Jagstzell zum Derby-
spiel beim SGM Rin-
delbach/Neunheim in 
Neunheim.
In diesem Spiel gilt es 
gegen den direkten 
Verfolger den Rück-
schlag zu verkraften, 
um wichtige Punkte im 
Aufstiegsrennen zu 
machen.
Spielbeginn:
1. Mannschaft: 
15.00 Uhr
Reserve: 13.00 Uhr

F-Jugend- und Bambi-
ni-Spieltag 
Am vergangenen Sams-
tag fand auf unserem 
Sportgelände der Spiel-
tag der F-Jugend und 
der Bambinis statt. Bei 
bestem Fußballwetter 
durften wir 12 F-Jugen-
den und 20 Bambini-
Mannschaften empfan-
gen.  Die  Nach- 
wuchsfußballerinnen 
und -fußballer lieferten 
sich spannende Spiele, 
wobei immer der Spaß und das Fairplay im Vor-
dergrund standen. 
Das Trainerteam um Nobert Schlosser, Klaus 
Zwerger (F-Jugend), Achim Kühnle und Laura 
Hilsenbeck (Bambinis) sind richtig stolz auf ihre 
Schützlinge, die zusammengefasst in allen 
Spielen beider Jugenden nur eine einzige Nie-
derlage zu verzeichnen hatten und ansonsten 
knappe Unentschieden und viele Siege erringen 
konnten. 
Die Bewirtung wurde von den Eltern der Spiele-
rinnen und Spieler übernommen, an die an 
dieser Stelle ein großer Dank ausgesprochen 
wird. Ohne deren Engagement hätte der Spiel-
tag nicht so gelungen durchgeführt werden 
können.

Abteilung Tischtennis
Einladung zur Abteilungsver-
sammlung

Hallo TTler,
die nächste Abteilungsversammlung findet 
am Freitag, 28.04.2023 um 18.30 Uhr
in der Jagstaue statt.
Hierzu lade ich herzlich ein.

Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor:
Top 1:  Saison 2022/2023 (Nachbetrachtung)
Top 2:  Saison 2023/2024 (Mannschaftsmel-

dung, Spielbetrieb)
Top 3: Wahlen
Top 4: Sonstiges

Vollzähliges und pünktliches Erscheinen wird 
erwünscht.
Thomas Haas Abteilungsleiter

G E S T A L T E N

Kulturgestalten 

Redaktionsschluss: 
 Mittwochs, 10.00 Uhr



Was sonst noch 
interessiert

Nachbarschaftshilfe Stimpfach 

Theater in der Waldhalle  
in Stimpfach
Liebe Theaterbegeisterte,
wir laden sie herzlich zu einer Wiederaufnahme 
des Theaterstücks „Der Gott des Gemetzels“ am 
Freitag, 12.05.2023 und Samstag, 13.05.2023 
ein.
Die Nachbarschaftshilfe Stimpfach e. V. freut 
sich, den Verein Kulturgestalten Jagstzell e. V. 
mit einer Wiederaufnahme der unterhaltsamen 
Komödie in Stimpfach begrüßen zu können.
Bereits zum Jahreswechsel 2022/2023 haben 
die „Kulturgestalten“ das Stück erfolgreich im 
der Festhalle Jagstzell aufgeführt. 
Nun spielen wir es nochmal für alle die keine Zeit 
hatten, es nicht mitbekommen haben oder das 
Stück einfach ein zweites Mal sehen möchten.
Weitere Infos zum Inhalt des Stückes gibt es 
unter www.nachbarschaftshilfe-stimpfach.de 
und www.kulturgestalten.net.
Karten gibt es bei der Raiffeisenbank in Stimp-
fach, der Volksbank in Jagstzell oder per E-Mail: 
info@nachbarschaftshilfe-Stimpfach.de und te-
lefonisch 01 52/23 74 11 53.
Kartenpreis: Vorverkauf: 12,00 EUR, 
Abendkasse: 15,00 EUR.
Termine: Freitag, 12.05.2023 und Samstag, 
13.05.2023
Einlass: 18.30 Uhr, Beginn: 19.30 Uhr

VdK-Ortsverband Stimpfach
Ausflug am 24.06.2023
Der Sozialverband VdK-OV Stimpfach sowie 
die Nachbarschaftshilfe Stimpfach und die 
Soldatenkameradschaft Weipertshofen bie-
ten eine Ausflugsfahrt am 24.06.2023 mit 
der Firma Omnibus Hirsch aus Wolfertsbronn 
nach Ulm/Blautopf an.
Auf der Fahrt nach Ulm gibt es bei einer Pause 
am Rasthof Lonetal ein Busvesper (Kaffee und 
Brezeln).
Ein Fremdenführer wird uns bei einer Panora-
mafahrt mit dem Bus Sehenswürdigkeiten der 
Stadt Ulm näherbringen.
Im Restaurant zur Lochmühle können wir uns 
bei einem Mittagessen (Selbstzahler) stärken 
und haben anschließend noch Zeit die Stadt 
Ulm zu erkunden oder in einem Kaffee gemüt-
lich zusammenzusitzen. Unser nächster Aus-
flugspunkt ist die Panoramafahrt am Blautopf 
mit dem Blautopfbähnle. Nach einem schönen 
Ausflugstag werden wir uns auf die Heimfahrt 
begeben.
Die Fahrtkosten von 40,00 Euro beinhalten die 
Busfahrt nach Ulm, die Vesperkosten, Kosten für 
die Stadtführung in Ulm und die Kosten für die 
Bähnlefahrt am Blautopf.
VdK-Mitglieder erhalten einen 10,00 Euro Bo-
nus auf die Fahrtkosten.
Gerne geben wir Ihnen Auskunft: 
Maria Bauer, Tel. 0151/560 610 07
Rudi Aust, Tel. 07967/6334
Martin Gassenmayer, Tel. 07967/6727
Jeder der bei dieser Fahrt gerne dabei sein 
möchte, auch wenn er nicht Mitglied bei einem 
dieser Vereine ist, darf sich sehr gerne anmel-
den. Wir freuen uns aus auf jeden Ausflügler.
Wir werden sie mit weiteren Informationen auf 
dem Laufenden halten.
Die Vorstandschaft 

Ellwanger Landfrauen

Frühlingstreffen 
Die Ellwanger Landfrauen laden am Samstag, 
6. Mai 2023, alle Interessierten herzlich zu 
einem gemütlichen Frühlingstreffen ein.
Es findet ab 19.30 Uhr im Gasthaus Lamm in 
Schwabsberg statt.
Der Ellwanger Landfrauenchor wird einige Lie-
der zu Gehör bringen und Waltraud Mair wird 
den Abend mit Mundartvorträgen bereichern.
Die Ellwanger Landfrauen freuen sich auf zahl-
reiche Gäste.

Musikverein Dalkingen
Die Burgenlandkapelle kommt nach Dalkingen
Der Musikverein Dalkingen holt wieder eine 
Blasmusik-Legende in den Dalkinger Stadl. Am 
06. Mai 2023 wird dort „Robert Payers Origina-
le Burgenlandkapelle“ zu hören sein. Einlass ist 
um 18.30 Uhr. Für das leibliche Wohl wird ge-
sorgt sein. 
Bereits heute gibt es schon Karten hierfür. Vor-
verkauf ist in der Tankstelle Schmid in Dalkingen 
und unter der Tickethotline 07961/54441. Kar-
ten sind für 13 € im Vorverkauf erhältlich.

Hofkonzert auf dem Lindenhof
Am Samstag, 3. Juni 2023 um 20.00 Uhr
Musik-Mix zwischen Stroh und Flammkuchen 
mit BlechXpress & The Brassidents
Eintritt 15 Euro/Kartenverkauf ab 1. Mai
Bei Fam. Mayer 07961/55469
Zutritt zur Veranstaltung nur mit erworbener
Eintrittskarte/Adresse:
Lindenhof 1, 73479 Ellwangen/Eggenrot
Auf ihren Besuch freut sich Fam. Mayer

Abfallbewusstsein zeigt sich  
bereits beim Einkaufen!!!

Wir sind Ihre kompetenten Ansprech- 
partner für Bestattungen und Bestattungs- 
vorsorge. Wir tun alles, um Ihnen genau den  
Abschied zu ermöglichen, den Sie sich wünschen. 

„Wir sind für Sie da. 
    In Ellwangen, Aalen 
  und Umgebung.“

Team Aalen

Team Ellwangen

Krauß Bestattungen  Bischof-Fischer-Str. 79  •  Aalen  •  07361 / 624 -10 oder -17  •  www.krauss-bestattungen.de 
Bestattungen Eiberger & Krauß  Haller Straße 80  •  Ellwangen/Jagst  •  07961 / 56 85 80  •  www.bestattungen-eiberger-krauss.de

Zwei starke Teams an Ihrer Seite

Vermiete in Jagstzell eine

2,5-Zimmer-Wohnung DG
Schlafzimmer, großer Wohnbereich (Kochen, Essen,

Wohnen mit EBK), Bad, großer Balkon, 83 qm, Stellplatz,
Kaltmiete 600 € + Nebenkosten.
E-Mail: a-elisabethw@web.de
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Auch loslegen :

Tel.  07961  9103-40
www.hih-ostalb.de

»  Kaufberatung
»  Energiekonzept
»  Projektleitung

»  Materialempfehlung
»  Aufwandseinschätzung
»  Gewährleistung

»  An- und Ausbau
»  Umbau
»  Modernisierung

Unterer Weiler 6/1 · 73489 Jagstzell
Telefon 0 79 67/70 16 90

Fliesen-Fachhandel mit Beratung und Verkauf.

Anzeigenpreis schwarzweiß
je Mitteilungsblatt:

Anzeige für Mitteilungsblätter
Ellenberg
Hüttlingen

+ 1 Zusatzfarbe (Gelb)

Anzeige für Mitteilungsblätter
Rosenberg
Rainau
Unterschneidheim
Frankenhardt

KW 13/2015

schwarzweiß

Bei Rückfragen melden Sie sich bitte

Unterer Weiler 6/1 · 73489 Jagstzell · Telefon 07967 / 70 16 90 Unterer Weiler 6/1 · 73489 Jagstzell · Telefon 07967 / 70 16 90

Ihr Partner in Sachen Fliesen – Naturstein

SCHAUSONNTAG
am 30. April 2023 von 13 bis 17 Uhr
Ungestört aus der Vielzahl von 
Fliesen Ideen und Trends für 
Ihre neuen Wohnräume fi nden.
vorbeischauen – informieren – inspirieren

Suchen

Bäckergeselle
und 

Aushilfe (m/w/d)
Sonntag/Montag frei

4-Tage-Woche möglich

BÄCKEREI JÜRGEN SCHENK
Haller Straße 47, 73494 Rosenberg, Telefon 0 79 67/4 78

Kfz-Mechaniker/Mechatroniker
(m/w/d) in Vollzeit

Das Team von Meister P. sucht ab sofort einen zuverlässigen
Kfz-Mechaniker/Mechatroniker.

Du solltest eine abgeschlossene Berufsausbildung und
Berufserfahrung mitbringen. 

Bewerbe dich jetzt und unterstütze unser Team. 
Bewerbungen per E-Mail: post-fuer-meister-p@gmx.de

Kfz-Werkstatt Meister-P. Juri Prozuk, Heribert-Unfried-Straße 2/1,
74597 Stimpfach, Telefon: 0 79 67/7 10 18 22, Mobil: 0 15 77/4 09 97 51
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Wir schlachten nur Tiere aus unserer Umgebung HEISSE THEKE 

www.metzgerei-wieland.dewww.metzgerei-wieland.de

T

Fleischwaren Wieland
GmbH & Co. KG

Jagstzell • Crailsheimer Str. 6/1, Telefon 0 79 67/7 10 82 74
Hauptgeschäft Gaildorf · Telefon 0 79 71/63 41

Angebot gültig vom 27.04. bis 03.05.2023
Solange Vorrat reicht

Marinierte
Rib-Eye-Steaks 100 g 1,98 H

Saftige
Rinderbeinscheiben 100 g 0,89 H

Zarte Schweinefi lets 100 g 1,49 H

Marinierte 
Holzfällersteaks 100 g 1,19 H

Heißrauchschinken und
Gewürzschinken 100 g 1,95 H

Rauchfrische Saiten 100 g 1,48 H

Alle Frischwurst-
Portionswürstle 100 g 1,45 H

Schinkenwurst im Ring und 
Krakauer im Ring 100 g 1,39 H

Vesperbrät und
Vesperbauch 100 g 1,49 H

Werbung - Ihre Brücke zum Erfolg

NICHT GESCHWINDIGKEIT,
sondern Köpfchen führt zum Ziel!


